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Geschäftsbereich der Bundeskanzlerin und des 
Bundeskanzleramtes 

1. Abgeordneter 
Harald Petzold 
(Havelland) 
(DIE LINKE.) 

Wann erhalten die Abgeordneten des Deutschen 
Bundestages das mir vom Bundesarchiv für 
Herbst 2016 angekündigte Wirtschaftlichkeits-
gutachten zum Filmkopierwerk Hoppegarten, 
und welchen Standpunkt vertritt die Bundesregie-
rung zu seinen Empfehlungen? 

Antwort der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und 
Medien Staatsministerin Monika Grütters 
vom 7. Februar 2017 

Das Bundesarchiv hat kein Gutachten zum Filmkopierwerk Hoppegar-
ten in Auftrag gegeben, sondern ein Gutachten, das verschiedene Optio-
nen zur Digitalisierung analoger Kinofilme unter wirtschaftlichen As-
pekten miteinander vergleicht. Das Gutachten soll Aufschluss darüber 
geben, ob es wirtschaftlicher ist, Filme durch externe Dienstleister digi-
talisieren zu lassen oder dies im Bundesarchiv selbst zu tun. 

Das Gutachten liegt dem Bundesarchiv vor; die dortige Auswertung ist 
aber noch nicht abgeschlossen. Die Bundesregierung hat sich daher noch 
keine Meinung zu den Empfehlungen und einer möglichen Weitergabe 
des Gutachtens gebildet. Eine Kurzfassung des Gutachtens kann interes-
sierten Personen zur Verfügung gestellt werden. 

Geschäftsbereich des Auswärtigen Amts 

2. Abgeordnete 
Luise Amtsberg 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Welche Informationen hat die Bundesregierung 
über den dritten dokumentierten Todesfall eines 
Flüchtlings im sogenannten Hotspot Moria auf 
der griechischen Insel Lesbos (www.aljazeera.com/ 
news/2017/01/concern-spate-deaths-greek-refugee- 
camps-170130180746859.html), und welche Maß-
nahmen ergreift die Bundesregierung zur Verbes-
serung der humanitären Bedingungen für Flücht-
linge im EU-Hotspot? 

Antwort des Staatssekretärs Dr. Markus Ederer 
vom 7. Februar 2017 

In den vergangenen zwei Wochen sind nach hier vorliegenden Erkennt-
nissen drei männliche Migranten (ein Ägypter, ein Syrer, ein Pakistaner) 
im Hotspot Moria auf der Insel Lesbos tot aufgefunden worden. In allen 
Fällen wurde eine rechtsmedizinische Untersuchung durch die griechi-
schen Behörden angeordnet. Das Ergebnis der rechtsmedizinischen Un-
tersuchung bleibt abzuwarten, eine Stellungnahme der griechischen Be-
hörden zu den Todesfällen liegt derzeit nicht vor. 
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Die EU und ihre Mitgliedstaaten unterstützen Griechenland bei der Be-
wältigung der humanitären Herausforderung der Unterbringung und 
Versorgung von Migranten. In diesem Rahmen hat die Europäische 
Kommission unter anderem durch ein neu eingerichtetes EU-Instrument 
zur Notfallunterstützung allein 198 Millionen Euro zur Bewältigung der 
Flüchtlingssituation in Griechenland zugeteilt, von denen inzwischen 
186 Millionen Euro durch Verträge mit Hilfsorganisationen gebunden 
sind (Stand: Dezember 2016). 

Die Bereitstellung bilateraler deutscher Hilfe flankiert dabei die EU-An-
strengungen. Die Bundesregierung unterstützt seit Mitte 2015 humani-
täre Hilfsmaßnahmen in Griechenland. Von Deutschland geförderte 
Hilfsorganisationen versorgen die Menschen seitdem mit Nahrung, Klei-
dung, Decken und Hygieneartikeln. Aktuelle Projekte von Hilfsorgani-
sationen zur Winterhilfe werden seit dem vergangenen Herbst unter-
stützt. Auf Lesbos wurde unter anderem die Unterbringung besonders 
vulnerabler Gruppen in Hotelräumlichkeiten durch die Caritas gefördert. 
Zudem hat Deutschland die Arbeit des Flüchtlingshilfswerks der Ver-
einten Nationen (UNHCR) gefördert, das in Griechenland 20 000 neue 
Unterkunftsplätze für Flüchtlinge geschaffen hat. Insgesamt stehen in 
Griechenland laut UNHCR derzeit rund 64 300 Unterkunftsplätze zur 
Verfügung. 

Die Bundesregierung hat im Jahr 2016 Mittel in Höhe von 10,4 Millio-
nen Euro für humanitäre Hilfsmaßnahmen in Griechenland bereitge-
stellt. Das Auswärtige Amt wird die bilaterale humanitäre Hilfe 2017 
weiterführen und an die Bedarfe der Hilfsorganisationen sowie die Hilfs-
maßnahmen der EU anpassen. Eine Übersicht zu den umfangreichen Un-
terstützungsmaßnahmen der EU hat die Europäische Kommission in ei-
nem Fact Sheet zusammengestellt, das unter folgendem Link abrufbar 
ist: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we- 
do/policies/european-agenda-migration/backgroundinformation/20170126 
_factsheet_managing_refugee_crisis_eu_financial_support_greece_-
_update_en.pdf. 

 
3. Abgeordneter 

Volker Beck (Köln) 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Welche Maßnahmen ergreift die Bundesregie-
rung, um die humanitäre Notlage von Flüchtlin-
gen, insbesondere von besonders schutzbedürfti-
gen Personen (Minderjährige, kranke und behin-
derte Menschen, schwangere Frauen), angesichts 
der eisigen Temperaturen entlang der Balkan-
route zu lindern und ihren völkerrechtlich ver-
bürgten Anspruch auf die Möglichkeit, internati-
onalen Schutz zu beantragen, zu gewährleisten 
(bitte für die jeweiligen Balkanstaaten nach zu-
ständigem Ressort aufschlüsseln)? 

Antwort des Staatssekretärs Dr. Markus Ederer 
vom 2. Februar 2017 

Durch den Wintereinbruch im Januar 2017 hat sich die humanitäre Lage 
der Flüchtlinge und Migranten in den Staaten entlang der sogenannten 
Balkan-Route weiter verschlechtert. Dabei sind Griechenland und Ser-
bien die Staaten mit der größten Anzahl an Flüchtlingen und Migranten. 
Nur diese beiden Staaten haben um humanitäre Hilfe gebeten. Die EU 
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und ihre Mitgliedstaaten unterstützen Griechenland und Serbien daher 
bei der Bewältigung dieser humanitären Herausforderung. Die Bereit-
stellung bilateraler deutscher Hilfe flankiert dabei die EU-Anstrengun-
gen. 

Seit September 2015 hat die EU rund 52 Mio. Euro für Serbien zur Ver-
fügung gestellt. Angesichts des harschen Winters richtet Serbien derzeit 
mit EU-Mitteln kurzfristig ein ehemaliges Militärgebäude in Obreno-
vac – ca. eine Fahrstunde von Belgrad entfernt – her. Dort sollen 600 zu-
sätzliche Unterkunftsplätze geschaffen werden. Das Flüchtlingshilfs-
werk der Vereinten Nationen (UNHCR) und andere Hilfsorganisationen 
unterstützen die serbischen Behörden bei der Unterbringung der Flücht-
linge und Migranten in dieser neuen Notunterkunft. 

Schwerpunkte der bilateralen deutschen humanitären Hilfe sind die Ver-
sorgung der Bedürftigen mit Nahrungsmitteln und Hygieneartikeln so-
wie die psychosoziale Betreuung und rechtliche Beratung besonders vul-
nerabler Gruppen. Zusätzliche Maßnahmen zur Winterhilfe (z. B. Ver-
teilung von Winterbekleidung) fördert die Bundesregierung seit dem 
Herbst 2016. Insgesamt hat die Bundesregierung im Jahr 2016 in Ser-
bien humanitäre Hilfsmaßnahmen in Höhe von rund 4,6 Mio. Euro ge-
fördert. Bezüglich der Planungen für 2017 ist die Bundesregierung im 
Gespräch mit den in Serbien aktiven Hilfsorganisationen. 

Die Bundesregierung unterstützt seit Mitte 2015 humanitäre Hilfsmaß-
nahmen in Griechenland, um die Anstrengungen Griechenlands und der 
Europäischen Union bei der Versorgung von Flüchtlingen und Migran-
ten zu flankieren. Von Deutschland geförderte Hilfsorganisationen ver-
sorgen die Menschen seitdem mit Nahrung, Kleidung, Decken und Hy-
gieneartikeln. Aktuelle Projekte von Hilfsorganisationen zur Winterhilfe 
werden seit dem vergangenen Herbst unterstützt. Auf Lesbos wurde un-
ter anderem die Unterbringung besonders vulnerabler Gruppen in Hotel-
räumlichkeiten durch die Caritas gefördert. Zudem hat Deutschland die 
Arbeit des UNHCR gefördert, das in Griechenland 20 000 neue Unter-
kunftsplätze für Flüchtlinge geschaffen hat. Insgesamt stehen in Grie-
chenland laut UNHCR derzeit rund 64 300 Unterkunftsplätze zur Ver-
fügung. 

Die Bundesregierung hat im Jahr 2016 Mittel in Höhe von 10,4 Mio. 
Euro für humanitäre Hilfsmaßnahmen in Griechenland bereitgestellt. 
Wir werden unsere bilaterale humanitäre Hilfe 2017 weiterführen und 
an die Bedarfe der Hilfsorganisationen sowie die Hilfsmaßnahmen der 
EU anpassen. 

Gleichzeitig setzt sich die Bundesregierung für eine solidarische Flücht-
lingsverteilung innerhalb Europas ein. Die dramatischen Bilder der ver-
gangenen Wochen zeigen, dass wir in diesen Anstrengungen keinesfalls 
nachlassen dürfen. 
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4. Abgeordnete 
Dr. Franziska 
Brantner 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Wurde nach Kenntnis der Bundesregierung ange-
sichts des bislang erfolglosen Rechtsstaatsverfah-
rens zwischen der EU und Polen im Rat ein soge-
nannter Ad-hoc-Dialog zur aktuellen rechtsstaat-
lichen Situation in Polen geführt, wie er auf 
Grundlage der Schlussfolgerungen durch den All-
gemeinen Rat vom 16. Dezember 2014 für spezi-
fische Probleme zur Förderung und zur Wahrung 
der Rechtsstaatlichkeit im Rahmen der Verträge 
(Ratsdokument 16134/14) vereinbart wurde, und 
wenn ja, mit welchem Ergebnis (siehe auch DER 
TAGESSPIEGEL vom 24. Januar 2017, Seite 10)? 

Antwort des Staatssekretärs Dr. Markus Ederer 
vom 3. Februar 2017 

Im Jahr 2014 hat die Europäische Kommission das Instrument des „EU-
Rahmens zur Stärkung des Rechtsstaatsprinzips“ geschaffen. 

Seit dem 13. Januar 2016 wendet die Kommission dieses Instrument 
erstmals mit Blick auf Polen an und steht seitdem mit der polnischen 
Regierung im Dialog. Auf der Basis des EU-Rahmens sprach die Kom-
mission bisher mehrere Empfehlungen an die polnische Regierung aus, 
zuletzt am 21. Dezember 2016 mit einer Beantwortungsfrist von zwei 
Monaten. Aus Sicht der Kommission liegt in Polen eine systemische Ge-
fährdung der Rechtsstaatlichkeit vor. Sie fordert deshalb die polnische 
Regierung auf, die festgestellten Probleme und Fragen rasch zu lösen. 
Hierzu zählt unter anderem das Verfahren, das zur Ernennung eines 
neuen Präsidenten des Verfassungsgerichts geführt hat. 

Die Bundesregierung begrüßt den Dialog der Kommission mit der pol-
nischen Regierung und ermutigt beide Seiten zu einer konstruktiven Zu-
sammenarbeit. Der Rat hat sich mit der Thematik bislang nicht befasst. 

 
5. Abgeordnete 

Dr. Franziska 
Brantner 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Welchen Beitrag hat die Bundesregierung geleis-
tet, um die aktuellen Probleme der Rechtsstaat-
lichkeit in Polen im Rahmen des am 16. Dezem-
ber 2014 vereinbarten Dialogprozesses anzuspre-
chen (Ratsdokument 16134/14), und welchen 
Beitrag hat sie insbesondere bei der letzten Sit-
zung des Rates am 9. November 2016 zu diesem 
Thema geleistet, auf der die „Bewertung“ des 
Rechtsstaatsmechanismus auf der Tagesordnung 
stand (13980/16)? 

Antwort des Staatssekretärs Dr. Markus Ederer 
vom 3. Februar 2017 

Der Rat hat in seinen Schlussfolgerungen vom 16. Dezember 2014 be-
schlossen, jährlich einen Dialog zur Förderung und zur Wahrung der 
Rechtsstaatlichkeit im Rahmen der Verträge und auf den Grundsätzen 
der Objektivität, der Nichtdiskriminierung und der Gleichbehandlung al-
ler Mitgliedstaaten einzurichten. Der Rat kann, falls erforderlich, auch 
Aussprachen über themenbezogene Angelegenheiten in die Wege leiten. 
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In diesem Rahmen hat sich die Bundesregierung bei den jährlichen Dis-
kussionen – wie zum Beispiel im Jahr 2015 zu dem immer wichtiger 
werdenden Thema „Rechtsstaatlichkeit im Zeitalter der Digitalisierung“ 
und im Jahr 2016 zu „Migration und Grundwerte“ – konstruktiv einge-
bracht. Bei der Sitzung des Rates am 15. November 2016 stand die erste 
Evaluierung des Dialogs an. Dabei hat sich die Bundesregierung unter 
anderem dafür eingesetzt, dass die Vor- und Nachbereitung der Dialoge 
besser organisiert und insbesondere fest in Ratsarbeitsgruppen instituti-
onalisiert werden soll. 

 
6. Abgeordnete 

Agnieszka Brugger 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Wie stellt die Friedensmission der Vereinten Na-
tionen MINUSMA konkret sicher, dass es eine 
klare Trennung zwischen der französischen Anti-
Terror-Operation „Barkhane“ und den Aufgaben 
von MINUSMA gibt? 

Antwort des Staatssekretärs Stephan Steinlein 
vom 3. Februar 2017 

Zur Regelung der im Mandat des Sicherheitsrates der Vereinten Natio-
nen vorgesehenen Kooperation von MINUSMA und französischen 
Kräften haben die Vereinten Nationen und Frankreich im Jahr 2015 eine 
bilaterale Vereinbarung getroffen (Technical Agreement between the 
UN Department of Peacekeeping Operations and the Minister of De-
fense of the French Republic concerning the cooperation with and as-
sistance to the UN MINUSMA in Mali by the French Forces within the 
framework of Security Council resolutions 2100 (2013) and 2164) 
(2014)). 

Diese Vereinbarung regelt die Unterstützung für MINUSMA durch fran-
zösische Kräfte, die bei Vorliegen klarer Anhaltspunkte für eine unmit-
telbare und ernsthafte Bedrohung für Angehörige, Liegenschaften oder 
Eigentum der MINUSMA erfolgen kann. 

Umgekehrt können die französischen Kräfte durch MINUSMA im Rah-
men des Mandats des Sicherheitsrates „in extremis“ unterstützt werden, 
wenn der Kommandeur des französischen Kontingents einen entspre-
chenden Antrag stellt. „In extremis“ bezieht sich dabei auf eine Lage, in 
welcher französische Kräfte unter einer unmittelbaren und ernsten Be-
drohung stehen und mit eigenen Kräften nicht in der Lage sind, dieser 
zu begegnen. Über einen solchen Einsatz entscheidet der militärische 
Befehlshaber der MINUSMA im Einzelfall. 

Koordinierung und Informationsaustausch zwischen den französischen 
Kräften und MINUSMA sind ebenfalls in den Mandaten des Sicherheits-
rates geregelt. Informationsaustausch erfolgt ausschließlich, um unmit-
telbare Bedrohungen und die Sicherheit der eigenen Kräfte gefährdende 
Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und eine Koordination von Ge-
genmaßnahmen zu ermöglichen. 
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7. Abgeordnete 
Inge Höger 
(DIE LINKE.) 

Wie viele als Non-Paper bezeichneten inoffiziel-
len Arbeitsdokumente wurden auf Ebene der Eu-
ropäischen Union (Regierungen der Mitgliedstaa-
ten, EU-Kommission, Auswärtiger Dienst) in den 
Jahren 2014, 2015 und 2016 im Bereich Justiz 
und Inneres unter anderem an die Bundesregie-
rung gerichtet, und wie viele eigene Non-Papers 
haben Bundesbehörden im gleichen Zeitraum im 
Bereich Justiz und Inneres an die genannten Stel-
len verteilt (bitte für 2014, 2015 und 2016 geson-
dert ausweisen)? 

Antwort des Staatsministers Michael Roth 
vom 8. Februar 2017 

Non-Paper, die auf EU-Ebene (Regierungen der EU-Mitgliedstaaten, 
Europäische Kommission, Europäischer Auswärtiger Dienst etc.) ver-
fasst worden sind, werden aufgrund ihres informellen Charakters von der 
Bundesregierung statistisch nicht erfasst. 

Daher ist es nicht möglich, einen Überblick über deren Anzahl zu erstel-
len. 

 
8. Abgeordneter 

Niema Movassat 
(DIE LINKE.) 

Inwiefern hält es die Bundesregierung mit ihren 
menschenrechtlichen Grundsätzen vertretbar, dass 
die EU eng mit der libyschen Küstenwache koope-
riert (u. a. durch Ausbildung, Informationsübermitt-
lung sowie Kooperationen mit Frontex), um Flücht-
linge an der Ausreise aus dem libyschen Hoheitsge-
biets zu hindern (vgl. https://www.heise.de/tp/ 
features/Italien-schliesst-mit-libyscher-Regierung- 
ein-Abkommen-zur-Migrationskontrolle-3593953. 
html), angesichts jüngster Berichte deutscher Diplo-
maten, die von „allerschwersten systematischen 
Menschenrechtsverletzungen“ und „KZ-ähnlichen 
Verhältnissen“ in libyschen sogenannten Privat-
gefängnissen für Flüchtlinge sprechen (www.zeit. 
de/news/2017-01/29/deutschland-auswaertiges- 
amt-kritisiert-fluechtlingslager-in-libyen-kz- 
aehnliche-verhaeltnisse-29070205), und kann sich 
die Bundesregierung trotz dieser lebensbedrohli-
chen Umstände, die Flüchtlinge in Libyen erwar-
ten, vorstellen, die Militärmission EUNAVFOR 
MED in die Phase 2b übergehen zu lassen, in der 
EU-Einheiten selbst in libyschen Hoheitsgewäs-
sern patrouillieren dürften, um Flüchtlinge an der 
Ausreise aus Libyen zu hindern? 

Antwort des Staatssekretärs Dr. Markus Ederer 
vom 3. Februar 2017 

Die Bundesregierung arbeitet eng mit Organisationen wie der Internati-
onalen Organisation für Migration (IOM) und dem Hochkommissariat  
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für Flüchtlinge der Vereinten Nationen (UNHCR) zusammen, um den 
Schutz von Flüchtlingen und Migranten und ihre Basisversorgung in Li-
byen zu verbessern. 

Eine funktionsfähige libysche Küstenwache ist die Voraussetzung dafür, 
dass Libyen seinen Verpflichtungen zu einer dem internationalen Stan-
dard entsprechenden Seenotrettung nachkommen kann. Die Ausbildung 
im Rahmen der Operation EUNAVFOR MED Sophia leistet einen Bei-
trag zum Aufbau nachhaltiger Strukturen und ist ein Teil der umfassen-
den Bemühungen der internationalen Gemeinschaft um die Stabilität Li-
byens. Ein wichtiges Ziel der Ausbildung ist es, humanitäre und rechtli-
che Grundsätze zu vermitteln. Die Operation kooperiert unter anderem 
mit dem Büro des Hochkommissars der Vereinten Nationen für Men-
schenrechte (OHCHR). 

Die Bundesregierung sieht derzeit weder die politischen noch die recht-
lichen Rahmenbedingungen für einen Übergang in eine weitere Phase 
der Operation gegeben. 

 
9. Abgeordneter 

Manuel Sarrazin 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Hat die Bundesregierung Kenntnis von den durch 
die Nichtregierungsorganisation „Unser Haus“ 
(www.nash-dom.info) dokumentierten Fällen, in 
denen Frauen in Belarus von staatlicher Seite ihr 
leibliches Kind/ihre leiblichen Kinder oder ihr 
Pflegekind/ihre Pflegekinder nach Engagement in 
der politischen Opposition oder nach Konflikten 
mit öffentlichen Einrichtungen entzogen wurden, 
und wenn ja, welche Handlungsmöglichkeiten sieht 
sie in dieser Hinsicht? 

Antwort des Staatssekretärs Dr. Markus Ederer 
vom 3. Februar 2017 

Der Bundesregierung liegen keine über den Bericht der Nichtregierungs-
organisation „Unser Haus“ hinausgehenden Erkenntnisse vor. Die Men-
schenrechtslage in Belarus wird im regelmäßig stattfindenden EU-Bela-
rus-Menschenrechtsdialog und auch in bilateralen Gesprächen von der 
Bunderegierung durchgängig thematisiert. 
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern 

10. Abgeordnete 
Luise Amtsberg 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Hält die Bundesregierung trotz der gegenwärtigen 
Situation in Griechenland an dem Plan fest, Dub-
lin-Rücküberstellungen nach Griechenland ab 
März 2017 wieder aufzunehmen, und wenn nein, 
warum nicht? 

Antwort der Staatssekretärin Dr. Emily Haber 
vom 7. Februar 2017 

Die Bundesregierung beabsichtigt, sich in Bezug auf Dublin-Überstel-
lungen nach Griechenland an der Mitteilung der EU-Kommission vom 
8. Dezember 2016 zu orientieren, die eine Rücküberstellung für Perso-
nen empfiehlt, die nach dem 15. März 2017 irregulär nach Griechenland 
eingereist sind oder für die Griechenland aufgrund anderer Vorschriften 
der Dublin-Verordnung ab diesem Zeitpunkt zuständig sein wird. Die 
Empfehlung der EU-Kommission sieht vor, dass Griechenland dem 
überstellenden Mitgliedstaat eine individuelle Zusicherung geben soll, 
dass die Person in einer Aufnahmeeinrichtung untergebracht wird, wel-
che den Standards der Aufnahme-Richtlinie (2013/33/EU) entspricht. 
Vulnerable Personengruppen, einschließlich unbegleiteter Minderjähri-
ger, sollen zunächst nicht nach Griechenland überstellt werden. 

 
11. Abgeordnete 

Katrin 
Göring-Eckardt 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Welche konkreten Maßnahmen und Rechtsfolgen 
zieht die nachrichtendienstliche Einordnung als 
„Gefährder“ auf jeden Fall und unabhängig von 
der Einzelfallprüfung nach sich? 

 
12. Abgeordnete 

Katrin 
Göring-Eckardt 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Welche konkreten Maßnahmen und Rechtsfolgen 
zieht die nachrichtendienstliche Einordnung als 
„Gefährder in Zusammenhang oder Kontakten 
mit IS“ auf jeden Fall und unabhängig von der 
Einzelfallprüfung nach sich? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Günter Krings 
vom 6. Februar 2017 

Die beiden Fragen werden zusammen beantwortet. 

In Bezug auf die Frage wird auf die Antwort der Bundesregierung auf 
die Kleine Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Bun-
destagsdrucksache 18/11027 verwiesen. Dort wird in der Antwort zu 
Frage 10 Buchstabe b ausgeführt, dass es sich bei dem Begriff des „Ge-
fährders“ um eine polizeifachliche, bundeseinheitliche Begrifflichkeit 
handelt, eine Entsprechung im Bereich des Verfassungsschutzes gibt es 
nicht. 
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13. Abgeordnete 
Katrin 
Göring-Eckardt 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Hat das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) 
vom Bundesnachrichtendienst jemals Informatio-
nen und/oder Daten im Zusammenhang mit Anis 
Amri oder unmittelbar zur Person, Aufenthaltsort 
und Kommunikation des Anis Amri erhalten, und 
wenn ja, welche Maßnahmen hat das BfV auf die-
ser Grundlage oder in Zusammenhang mit diesen 
Übermittlungen veranlasst? 

Antwort der Staatssekretärin Dr. Emily Haber 
vom 6. Februar 2017 

Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) hat bis zum Anschlag am 
19. Dezember 2016 keine Informationen und/oder Daten vom Bundes-
nachrichtendienst (BND) im Zusammenhang mit Anis Amri oder unmit-
telbar zu Person, Aufenthaltsort und Kommunikation des Anis Amri er-
halten. 

Nach dem 19. Dezember 2016 bis zum Todestag (23. Dezember 2016) 
von Anis Amri wurden vom BND mehrere Dokumente an das BfV im 
Zusammenhang mit der Anfrage (AMRI) übermittelt. Die darin enthal-
tenen Informationen wurden durch das BfV im Rahmen der gesetzlichen 
Aufgabenerfüllung be- und ausgewertet, um in der Folge des Anschlages 
den Sachverhalt hinsichtlich möglicher Kontaktpersonen usw. zu erhel-
len. 

 
14. Abgeordnete 

Britta Haßelmann 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Welche Erkenntnisse hat die am 19. Februar 2016 
gegenüber der AG „Operativer Informationsaus-
tausch“ im Gemeinsamen Terrorismusabwehrzen-
trum (GTAZ) vom Bundeskriminalamt (BKA) zu-
gesagte Sicherung der Inhalte des bei Anis Amri 
am 18. Februar 2016 sichergestellten Mobilfunk-
gerätes ergeben, und welche Informationen wur-
den daraufhin vom BKA an die Sicherheitsbehör-
den übermittelt (bitte die Sicherheitsbehörden 
einzeln aufschlüsseln)? 

Antwort der Staatssekretärin Dr. Emily Haber 
vom 7. Februar 2017 

Das Bundeskriminalamt führte die Sicherung der Inhalte des aufgrund 
einer INPOL-Ausschreibung zur Eigentumssicherung sichergestellten 
Mobilfunkgerätes lediglich in Amtshilfe durch und stellte die Inhalte 
dem Landeskriminalamt Berlin (LKA BE), dem Landeskriminalamt 
Nordrhein-Westfalen (LKA NW) zuständigkeitshalber sowie dem Bun-
desamt für Verfassungsschutz (BfV) zur Auswertung zur Verfügung. In 
der 1287. Sitzung der AG „Operativer Informationsaustausch“ am 
26. Februar 2016 wurde vereinbart, dass bezüglich der zeitnahen Aus-
wertung der Daten das LKA BE und das LKA NW bilateral Rückspra-
che halten. Die Auswertung durch das LKA BE mit Unterstützung des 
LKA NW ergab keine Hinweise auf Anschlagsplanungen oder sonstige 
Straftaten. 
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15. Abgeordnete 
Britta Haßelmann 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Zu welchem genauen Datum wurden Maßnahmen 
des Bundesamtes für Verfassungsschutz oder des 
Bundesnachrichtendienstes gegen Anis Amri  
oder zumindest dessen Kontakte aufgenommen 
und beendet, und handelte es sich dabei um Maß-
nahmen, die sowohl zu einer Überwachung quasi 
in Echtzeit im Hinblick auf die Aufenthaltsorte 
als auch Kommunikationen des Anis Amri führ-
ten? 

Antwort der Staatssekretärin Dr. Emily Haber 
vom 8. Februar 2017 

Weder das Bundesamt für Verfassungsschutz noch der Bundesnachrich-
tendienst haben zu Kontaktpersonen von Anis Amri nachrichtendienst-
liche Maßnahmen durchgeführt, die zu einer Überwachung im Hinblick 
auf Aufenthaltsorte oder Kommunikation von Anis Amri führten. 

Die Bundesregierung ist darüber hinaus nach sorgfältiger Abwägung zu 
der Auffassung gelangt, dass eine Beantwortung der Frage in offener 
Form nicht erfolgen kann. Weitergehende Auskünfte sind geheimhal-
tungsbedürftig, weil sie Informationen enthalten, die im Zusammenhang 
mit der Arbeitsweise und Methodik des Bundesnachrichtendienstes und 
insbesondere seinen Aufklärungsaktivitäten und Analysemethoden ste-
hen. Der Schutz der Aufklärungsfähigkeiten des Bundesnachrichten-
dienstes stellt für die Aufgabenerfüllung des Bundesnachrichtendienstes 
einen überragend wichtigen Grundsatz dar. Er dient der Aufrechterhal-
tung der Effektivität nachrichtendienstlicher Informationsbeschaffung 
durch den Einsatz spezifischer Fähigkeiten und damit dem Staatswohl. 
Eine Veröffentlichung von Einzelheiten betreffend solche Fähigkeiten 
würde zu einer wesentlichen Schwächung der den Nachrichtendiensten 
zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur Informationsgewinnung 
führen. Dies würde für die Auftragserfüllung des Bundesnachrichten-
dienstes erhebliche Nachteile zur Folge haben. Sie kann für die Interes-
sen der Bundesrepublik Deutschland schädlich sein. Insofern könnte die 
Offenlegung entsprechender Informationen die Sicherheit der Bundes-
republik Deutschland gefährden oder ihren Interessen schweren Schaden 
zufügen. Diese Informationen werden daher gemäß § 3 Nummer 4 der 
Verschlusssachenanweisung (VSA) als „VS-GEHEIM“ eingestuft.* 

 
16. Abgeordnete 

Britta Haßelmann 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Zu welchem Zeitpunkt fand der Einsatz eines 
IMSI-Catchers im Zusammenhang mit Maßnah-
men gegen Anis Amri statt, und welche konkreten 
Telekommunikationsmerkmale beziehungsweise 
Selektoren des Anis Amri wurden dabei gesichert? 

                                                            
* Das Bundesministerium des Innern hat Teile der Antwort der Staatssekretärin Dr. Emily Haber vom 8. Februar 2017 als „VS – GE-

HEIM“ eingestuft.  
Die Antwort ist in der Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages hinterlegt und kann dort nach Maßgabe der Geheimschutzord-
nung eingesehen werden. 
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Antwort der Staatssekretärin Dr. Emily Haber 
vom 7. Februar 2017 

Durch die Bundesbehörden wurde kein Einsatz eines IMSI-Catchers in 
Zusammenhang mit Maßnahmen gegen Amri durchgeführt. 

 
17. Abgeordnete 

Irene Mihalic 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Welche präventiven Maßnahmen nach dem Bun-
desverfassungsschutzgesetz (bitte die jeweilige 
Rechtsgrundlage angeben) konnten, auch ange-
sichts der Aussage des Präsidenten des Bundes-
amts für Verfassungsschutz (BfV) am 11. Okto-
ber 2016 im ZDF-Morgenmagazin, nach der das 
Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) als Ge-
fährder eingestufte Einzelpersonen bei besonderer 
Gefährlichkeit ganztägig observiere (www.zdf.de/ 
nachrichten/zdf-morgenmagazin/maassen-haben-
terroranschlag-verhindert-102.html#/beitrag/ 
video/2855714/MaassenHaben-Terroranschlag-
verhindert), im Fall von Anis Amri nicht ange-
wendet werden, obwohl dieser nach übereinstim-
mender Einschätzung im Gemeinsamen Terroris-
musabwehrzentrum (GTAZ) auch nach dem Aus-
laufen der operativen polizeilichen Maßnahmen 
im September 2016 als gefährliche Person mit der 
Bereitschaft zu Anschlägen angesehen wurde, be-
ziehungsweise welche präventiven Maßnahmen 
nach dem Bundesverfassungsschutzgesetz waren 
aus Sicht des BfV vor dem 19. Dezember 2016 
aufgrund der besonderen Gefährlichkeit von Anis 
Amri rechtlich auch möglich? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Günter Krings 
vom 6. Februar 2017 

Die maßgeblichen Rechtsgrundlagen für ein nachrichtendienstliches Tä-
tigwerden ergeben sich für das Bundesamt für Verfassungsschutz aus dem 
Bundesverfassungsschutzgesetz (BVerfSchG), insbesondere aus § 8 ff., 
und dem Artikel 10-Gesetz. 

Im Fall Anis Amri wurde das BfV im Rahmen des Informationsaustau-
sches mit den Polizeibehörden über die durchgeführten polizeilichen 
Maßnahmen und deren Ergebnisse unterrichtet. Hierzu wird auf die Ver-
öffentlichung „Behördenhandeln um die Person des Attentäters vom 
Breitscheidplatz Anis Amri“ (Homepage des Bundesministeriums des 
Innern) sowie auf die Antwort der Bundesregierung auf die Kleine An-
frage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Bundestagsdruck-
sache 18/11027 verwiesen. 

Die polizeilichen Maßnahmen umfassten sowohl den Einsatz einer Ver-
trauensperson durch das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen, Ob-
servationsmaßnahmen der zuständigen Landeskriminalämter sowie Te-
lekommunikationsüberwachung. 
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Da bereits diese umfassenden Maßnahmen keine oder nur wenige Er-
kenntnisse im Sinne des gegen Anis Amri bestehenden Verdachts er-
brachten, hat das BfV in Absprache mit den beteiligten Behörden auf 
eigene operative Maßnahmen verzichtet. 

Die dem BfV grundsätzlich zur Verfügung stehenden Maßnahmen, ins-
besondere die in der Frage thematisierte Observation, versprachen kon-
kret keinen operativen Mehrwert im Sinne der Erhärtung des gegen Anis 
Amri bestehenden Verdachts. Gleiches gilt für eine Telekommunikati-
onsüberwachung nach dem Artikel 10-Gesetz. Eine solche Maßnahme 
erschien vor dem Hintergrund der Erfolglosigkeit der Telekommunika-
tionsüberwachungsmaßnahmen der Polizei nicht geeignet, die bestehen-
den Vorwürfe gegen Anis Amri zu erhärten. 

 
18. Abgeordneter 

Özcan Mutlu 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Welche Anstrengungen unternimmt die Bundes-
regierung gemeinsam mit den Bundesländern, um 
das Neujahrsfest Newroz, welches im Jahr 2009 
durch die UNESCO als immaterielles Kulturerbe 
der Menschheit und 2010 durch die Vollversamm-
lung der Vereinten Nationen durch die Resolu-
tion 64/253 als internationaler Tag Newroz (In-
ternational Day of Newroz) anerkannt wurde, in 
Deutschland als Feiertag anzuerkennen, und wie 
hat die Bundesregierung auf diesbezügliche An-
fragen von zivilgesellschaftlichen Initiativen bzw. 
Verbänden zur offiziellen Anerkennung des Neu-
jahrfestes Newroz bisher reagiert? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Ole Schröder 
vom 6. Februar 2017 

Die Bundesregierung unternimmt keinerlei Anstrengungen im Sinne der 
Frage. 

Im Übrigen verweist der Bund auf die Zuständigkeit der Länder bei der 
Festlegung der gesetzlichen Feiertage. 

 
19. Abgeordnete 

Doris Wagner 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Welche demografiepolitische Bilanz der 18. Wahl-
periode zieht die Bundesregierung zum jetzigen 
Zeitpunkt? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Günter Krings 
vom 6. Februar 2017 

Das Bundeskabinett hat am 1. Februar 2017 die demografiepolitische 
Bilanz der Bundesregierung zum Ende der 18. Legislaturperiode „Jedes 
Alter zählt – Für mehr Wohlstand und Lebensqualität aller Generatio-
nen“ beschlossen. Diese wird dem Bundestag und dem Bundesrat zur 
Kenntnis zugeleitet und ist im Internet unter www.bmi.de abrufbar. 
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20. Abgeordnete 
Doris Wagner 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Welche demografiepolitischen Aktivitäten und 
Ergebnisse (in Form von Gesetzen und anderen 
Initiativen) können die Ressorts in dieser Wahl-
periode vorweisen, und welche sind noch geplant? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Günter Krings 
vom 6. Februar 2017 

Die demografiepolitischen Maßnahmen der Bundesregierung können 
der demografiepolitischen Bilanz der Bundesregierung zum Ende der 
18. Legislaturperiode „Jedes Alter zählt – Für mehr Wohlstand und Le-
bensqualität aller Generationen“ entnommen werden. Darin werden ins-
besondere in Kapitel 4 wichtige Entwicklungen und die Tätigkeit der 
Bundesregierung in ausgewählten Lebens- und Politikbereichen bilan-
ziert. Ergänzend findet sich im Anhang zur Bilanz eine nach Politikfel-
dern geordnete Dokumentation von Einzelmaßnahmen der Bundesregie-
rung zur Gestaltung des demografischen Wandels. 

Nach dem Strategiekongress Demografie am 22. September 2015 wird 
am 16. März 2017 der Demografiegipfel der Bundesregierung stattfin-
den. Die Bundesregierung plant, die Zusammenarbeit mit allen gesell-
schaftlichen Akteuren fortzusetzen und die Verzahnung der Ressortakti-
vitäten weiter zu verstärken. 

 
21. Abgeordnete 

Beate 
Walter-Rosenheimer 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Wie viele der im Jahr 2016 gestellten Anträge auf 
Sonderurlaub nach der Verordnung über den Son-
derurlaub für Bundesbeamtinnen und Bundesbe-
amte sowie für Richterinnen und Richter des Bun-
des (Sonderurlaubsverordnung – SurlV) wurden 
abgelehnt, und wie verhält sich diese Anerken-
nungsquote nach Kenntnis der Bundesregierung 
zur durchschnittlichen Anerkennungsquote von 
Anträgen auf Bildungsurlaub nach den jeweiligen 
Landesgesetzen zum Bildungsurlaub bzw. zur 
Bildungsfreistellung, die derzeit in 14 Bundeslän-
dern bestehen (bei abweichender Anerkennungs-
quote bitte begründen)? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Günter Krings 
vom 6. Februar 2017 

In den Bundesressorts (ohne Geschäftsbereichsbehörden) sind im Jahr 2016 
insgesamt 33 Anträge auf Sonderurlaub zur Teilnahme an einer förde-
rungswürdigen staatspolitischen Bildungsveranstaltung nach § 9 Ab-
satz 2 der Verordnung über den Sonderurlaub für Bundesbeamtinnen 
und Bundesbeamte sowie für Richterinnen und Richter des Bundes 
(SUrlV) bzw. § 7 Absatz 1 Nummer 3 der Verordnung über den Urlaub 
der Beamten und Richter aus besonderen Anlässen – Sonderurlaubsver-
ordnung (SUrlVO) – in der bis zum 8. Juni 2016 gültigen Fassung be-
willigt worden. Die Anzahl bewilligter Anträge auf Bildungsurlaub von 
Tarifbeschäftigten in den Bundesressorts nach den jeweiligen Landesge-
setzen zum Bildungsurlaub lag bei 107. Die ressortspezifische Auf-
schlüsselung der Gesamtzahlen ist der beigefügten Übersicht zu entneh-
men. Abgelehnte Anträge werden statistisch nicht erfasst. 
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Anzahl der gestellten und bewilligten Anträge auf 
Sonderurlaub bzw. Freistellung für bildungspolitische 

Veranstaltungen im Jahr 2016 
nach Bundesressorts 

 
Ressort Anzahl der gestellten und be-

willigten Anträge auf Sonderur-
laub nach § 7 Nr. 3 SUrlV 
(a. F.) und § 9 Absatz 2 SUrlV  

Anzahl der gestellten und be-
willigten Anträge auf Freistel-
lung nach den Bildungsur-
laubsgesetzen der Länder 

AA 2 25 
BK-Amt 0 3 
BMF 10 0 
BMJV 0 2 
BMVg 4 0 
BMI 3 9 
BMAS 1 4 
BMBF 0 6 
BMEL 2 1 
BMFSFJ 0 1 
BMG 0 0 
BMUB 1 6 
BMVI 8 25 
BMWi 1 6 
BMZ 0 4 
BKM 1 1 
BPA 0 14 
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Justiz 
und für Verbraucherschutz 

22. Abgeordneter 
Max Straubinger 
(CDU/CSU) 

In welchen Staaten außerhalb der Europäischen 
Union bestehen nach Kenntnis der Bundesregie-
rung vergleichbare Sonder- bzw. Qualifikations-
tatbestände, die wie § 103 des Strafgesetzbuchs 
der Bundesrepublik Deutschland die Beleidigung 
von Organen und Vertretern ausländischer Staa-
ten unter Strafe stellen? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Christian Lange 
vom 6. Februar 2017 

Die Bundesregierung hat keine Kenntnis im Sinne einer rechtsverglei-
chenden Übersicht darüber, in welchen Staaten außerhalb der europäi-
schen Union dem § 103 des Strafgesetzbuchs (StGB) vergleichbare 
Straftatbestände bestehen, die die Beleidigung von Organen und Vertre-
tern ausländischer Staaten unter Strafe stellen. 

Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz hat aller-
dings zwischenzeitlich über das Netzwerk für legislative Zusammenar-
beit der Justizministerien der EU-Mitgliedstaaten (RCLUE – réseau de 
coopération législative des ministères de la justice de lʼUnion europé-
enne) eine Anfrage an alle EU-Mitgliedstaaten gestellt, ob es in deren 
Rechtsordnung eine dem § 103 StGB vergleichbare Sondervorschrift 
zum Schutz der Ehre ausländischer Staatsoberhäupter und von Vertre-
tern ausländischer Staaten gebe, die über die allgemeinen Delikte zum 
Schutz der Ehre hinausgeht. Das Ergebnis der Umfrage liegt nun vor. 
Acht Staaten haben geantwortet. Zwei davon haben einen besonderen 
Ehrenschutz im Sinne des § 103 StGB (Polen und Portugal), sechs Staa-
ten haben diesen nicht (Belgien, Frankreich, Großbritannien, Litauen, 
Österreich und Tschechien). 

Als Ergebnis dieser Anfrage kann somit festgehalten werden, dass 
Deutschland mit der von der Bundesregierung angestrebten Abschaf-
fung des § 103 StGB keineswegs isoliert ist. Auch andere europäische 
Staaten, mit denen die Bundesregierung enge Beziehungen pflegt, halten 
einen besonderen Ehrenschutz für Organe und Vertreter ausländischer 
Staaten nicht für erforderlich. 

 
23. Abgeordneter 

Max Straubinger 
(CDU/CSU) 

Bestehen nach Kenntnis der Bundesregierung 
solche Straftatbestände insbesondere in den Ver-
einigten Staaten von Amerika und in der Russi-
schen Föderation? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Christian Lange 
vom 6. Februar 2017 

Ein qualifizierter Beleidigungstatbestand im Sinne des § 103 StGB ist 
dem US-amerikanischen Bundesrecht unbekannt. Eine Vorschrift, die 
die Beleidigung eines ausländischen Staatsoberhaupts oder eines Mit- 
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glieds einer ausländischen Regierung speziell regelt, sieht das russische 
Recht nicht vor. Schutz finden diese Personen lediglich über die allge-
meinen Vorschriften der Beleidigung. 

 
24. Abgeordneter 

Max Straubinger 
(CDU/CSU) 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung des 
ehemaligen Richters des Bundesverfassungsge-
richts, Prof. Dr. Hans Hugo Klein, in der Online-
ausgabe der „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ 
vom 28. April 2016 (abrufbar unter: www.faz. 
net/-gpf-8gf3s), wonach bei einer Streichung des 
§ 103 des Strafgesetzbuchs zu erwarten ist, dass 
das Ausland dadurch reagiert, dass es auf die Ge-
währung von Rechtsschutz seinerseits verzichtet? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Christian Lange 
vom 6. Februar 2017 

Die Bundesregierung teilt diese Auffassung nicht. Mit der geplanten 
Streichung des § 103 StGB verzichtet die Bundesrepublik Deutschland 
nicht auf die Gewährung von Rechtsschutz bei Beleidigung von Organen 
und Vertretern ausländischer Staaten. Der Begriff der Beleidigung in 
§ 103 StGB ist derselbe wie im Vierzehnten Abschnitt des Strafgesetz-
buchs, also in § 185 ff. StGB. Nach Aufhebung des § 103 StGB werden 
Beleidigungen von Organen und Vertretern ausländischer Staaten in vol-
lem Umfang von § 185 ff. StGB erfasst werden. 

Geschäftsbereich des Bundesministeriums der 
Finanzen 

25. Abgeordneter 
Dr. Thomas 
Gambke 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Wie viele Anträge zur Durchführung von Ver-
ständigungsverfahren zur Vermeidung von Dop-
pelbesteuerungssachverhalten sind aktuell beim 
Bundeszentralamt für Steuern in Bearbeitung, 
und wie lange dauert im Durchschnitt ein Ver-
ständigungsverfahren beim Bundeszentralamt für 
Steuern? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs 
Dr. Michael Meister 
vom 6. Februar 2017 

Am 31. Dezember 2015 waren beim Bundeszentralamt für Steuern als 
deutscher zuständiger Behörde 1 147 Verständigungsverfahren in Bear-
beitung. Hierbei handelt es sich in der Regel um Verfahren, in denen ein 
Steuerpflichtiger geltend macht, dass Maßnahmen eines oder beider 
Vertragsstaaten eines Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteue-
rung für ihn zu einer Besteuerung führen oder führen werden, die nicht 
diesem Abkommen entspricht. 
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Erhebungen zur durchschnittlichen Verfahrensdauer wurden bisher in 
vereinfachter Form durchgeführt. Dabei wurde die Annahme zugrunde 
gelegt, dass Verfahren im Durchschnitt in der Mitte des Eingangsjahres 
eingegangen sind und in der Mitte des Abschlussjahres beendet wurden. 
Danach ergibt sich für Verständigungsverfahren, die im Zeitraum von 
2011 bis 2015 abgeschlossen wurden, eine durchschnittliche Verfah-
rensdauer von rund 31 Monaten. 

Aufgrund neuer statistischer Vorgaben der OECD für die Ermittlung der 
Verfahrenszahlen, die sich auf die zeitliche Zuordnung von Verständi-
gungsfällen auswirken (u. a. durch Berücksichtigung von bis Ende Feb-
ruar des Folgejahres eingehenden Verfahrensmitteilungen), werden für 
Jahre ab 2016 geänderte Erhebungsgrundlagen für die Verfahrensstatis-
tik gelten. 

 
26. Abgeordneter 

Andrej Hunko 
(DIE LINKE.) 

Inwieweit und aus welchen Gründen hat die Bun-
desregierung in den Verhandlungen der EU mit 
der Ukraine über die Auszahlung der dritten Tran-
che der EU-Finanzhilfen in Höhe von 600 Mio. 
Euro die Position der EU-Kommission unter-
stützt, die als eine Bedingung für die Auszahlung 
der Tranche die Aufhebung des durch die Ukraine 
verhängten Moratoriums für den Export von un-
behandeltem Holz gestellt hat (https://www. 
kyivpost.com/ukraine-politics/juncker-says- 
ukrainian-president-plans-cancel-timber-export- 
ban.html), und inwieweit sieht die Bundesregie-
rung diese Bedingung im Konflikt mit umweltpo-
litischen Zielen zur Verhinderung der Abholzung, 
die dazu geführt hat, dass der Anteil der Wälder 
an der Gesamtfläche der Ukraine seit dem Ende 
der Sowjetunion fast halbiert wurde (https://www. 
jungewelt.de/2016/12-10/042.php)? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Jens Spahn 
vom 6. Februar 2017 

Die Bereitstellung der Darlehenstranchen der Makrofinanzhilfe (MFH) 
ist an die Durchführung konkreter haushalts-, finanz- und wirtschaftspo-
litischer Strukturreformen gebunden, welche die Wettbewerbsfähigkeit 
und die Wirtschaftskraft des Landes nachhaltig verbessern sollen. Diese 
werden in einem Memorandum of Understanding (MoU) vereinbart. Das 
MoU für die MFH III wurde am 22. Mai 2015 zwischen der EU und der 
Ukraine unterzeichnet. Die Konditionalitäten zur Auszahlung der Darle-
henstranchen i. H. v. 600 Mio. Euro umfassen im Bereich „Handel und 
Zoll“ auch die Einhaltung der Verpflichtungen der Welthandelsorgani-
sation (WTO). 

Grundsätzlich ist die Bundesregierung der Auffassung, dass alle Kondi-
tionalitäten des MoU erfüllt sein sollten, um eine MFH-Tranche auszu-
zahlen. Nur so kann das Ziel der MFH, die Unterstützung der wirtschaft-
lichen Stabilisierung des Landes und der Fortsetzung der Reformen, er-
reicht werden. Diese Auffassung bestätigt auch der Europäische Rech-
nungshof in seinem Bericht über die EU-Hilfen für die Ukraine. Dieser 
fordert sogar, die Bedingungen klarer festzulegen und deren Umsetzung 
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besser zu überwachen. Die Europäische Kommission prüft die Erfüllung 
der Konditionalitäten des MoU und soll gleichzeitig sicherstellen, dass 
die MFH rechtlich und inhaltlich mit den wichtigsten Grundsätzen, Ziel-
setzungen und Maßnahmen in den verschiedenen Bereichen der Außen-
politik und mit den anderen relevanten Politikbereichen der Union im 
Einklang steht. Die Bundesregierung geht davon aus, dass diese umfas-
sende Prüfung von der Europäischen Kommission in Abstimmung mit 
den Mitgliedstaaten, dem Internationalen Währungsfonds (IWF), der 
Weltbank und in diesem Fall der WTO (hinsichtlich der Erfüllung der 
WTO-Verpflichtung) auch im Fall der Auszahlung der dritten Tranche 
erfolgen wird. 

Vor dem Hintergrund der thematisierten Entwaldungsproblematik bleibt 
festzuhalten, dass Deutschland und die EU als wichtiger Absatzmarkt 
für Holzprodukte gegen den illegalen Holzeinschlag mit verschiedenen 
Maßnahmen vorgehen. Die Holzhandels-Verordnung (Verordnung EU 
Nr. 995/2010 vom 20. Oktober 2010) verpflichtet seit März 2013 jeden, 
der innerhalb der EU Holz oder Holzprodukte erstmalig in den Verkehr 
bringt (Marktteilnehmer), bestimmte Sorgfaltspflichten einzuhalten. 

Dazu gehören Informationspflichten zur Art und Herkunft des Holzes 
sowie Verfahren zur Einschätzung und Reduzierung des Risikos, dass 
das Holz aus illegalem Einschlag stammt. Die Vermarktung von illegal 
eingeschlagenem Holz ist verboten. Die Erzeugerländer werden mit die-
sen Regelungen bei der Durchsetzung ihrer nationalen Waldgesetze un-
terstützt und Importe von illegalem Holz in die EU verhindert. Mit der 
Wahl des Sorgfaltspflichtansatzes anstelle breiter Handelsbeschränkun-
gen wird der Tatsache Rechnung getragen, dass 75 Prozent des in der 
EU gehandelten Holzes aus dem EU-Binnenmarkt selbst stammen. Der 
risikobasierte Ansatz eröffnet der betroffenen Wirtschaft flexible Um-
setzungsmöglichkeiten, die auf die individuellen Bedürfnisse und die je-
weiligen Einkaufsregionen zugeschnitten werden können. Die Verwen-
dung von Holz mit anerkannter Zertifizierung oder von Holz aus Part-
nerländern der EU nach der EU-FLEGT-Verordnung wird durch die 
Verordnung gefördert. 

Mit Blick auf die Problematik des wachsenden Nutzungsdrucks auf die 
Umwelt und die Ökosysteme in der Ukraine unterstützt die Bundesre-
gierung seit vielen Jahren Vorhaben zur Verbesserung des Naturschutzes 
und zum Erhalt der Biodiversität in der Ukraine. 

Hinsichtlich des Nutzungsdrucks auf die Wälder in der Ukraine bereitet 
die Bundesregierung derzeit in Abstimmung mit dem Umweltministe-
rium der Ukraine aus Mitteln der Internationalen Klimaschutzinitiative 
ein Vorhaben vor, um zur Sicherung der ökologischen Funktionalität der 
Waldökosysteme in Nationalparks der ukrainischen Karpaten beizutra-
gen. 
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27. Abgeordnete 
Cansel Kiziltepe 
(SPD) 

Wie kann, wenn beim Verkauf des Dragoner Are-
als Berlin ein Rücktrittsrecht vereinbart wurde, 
gegen dieses Recht Einspruch eingelegt werden, 
und auf welche Klausel des Verkaufsvertrags zwi-
schen der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
(BIMA) und der Dragonerhöfe GmbH beruft sich 
der Käufer bei seinem Widerspruch? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Jens Spahn 
vom 8. Februar 2017 

Der notarielle Kaufvertrag über den Verkauf des Dragoner-Areals in 
Berlin enthielt zur Sicherung der Zustimmungsrechte der Gremien nach 
§ 64 Absatz 2 der Bundeshaushaltsordnung (BHO) einen unbefristeten 
und unbedingten Rücktrittsvorbehalt für die Bundesanstalt für Immobi-
lienaufgaben (BImA), von dem die BImA inzwischen durch Ausübung 
ihres Rücktrittsrechts Gebrauch gemacht hat. Das dadurch bereits einge-
tretene Rückabwicklungsverhältnis genießt bei der BImA den gleichen 
Schutz der Vertraulichkeit wie Kaufvertragsverhandlungen. Das derzeit 
laufende notarielle Verfahren bleibt jetzt zunächst abzuwarten. Insoweit 
nehme ich auf meine Antwort vom 4. Januar 2017 auf Ihre Schriftlichen 
Fragen 33 bis 36 auf Bundestagsdrucksache 18/10797 Bezug. 

 
28. Abgeordnete 

Cansel Kiziltepe 
(SPD) 

Beinhaltet das im Vertrag festgeschriebene Rück-
trittsrecht einen Ausschluss von Schadenersatz-
ansprüchen? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Jens Spahn 
vom 8. Februar 2017 

Der genannte notarielle Kaufvertrag trifft für den Fall der Ausübung des 
Rücktrittsrechts Regelungen zur Rückabwicklung des Kaufvertrages, 
unter anderem zur unverzinsten Rückzahlung des vom Käufer bereits 
gezahlten Kaufpreises sowie zur Erstattung von Vertragskosten. 

 
29. Abgeordnete 

Cansel Kiziltepe 
(SPD) 

Ist im Kaufvertrag zwischen der BImA und der 
Dragonerhöfe GmbH ein Gremienvorbehalt (des 
Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages 
sowie des Finanzausschusses Bundesrat) festge-
schrieben, und wenn nein, wieso wurde auf den 
Gremienvorbehalt verzichtet? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Jens Spahn 
vom 8. Februar 2017 

Die Zustimmungsrechte nach § 64 Absatz 2 BHO wurden in dem Kauf-
vertrag über den Verkauf des sogenannten Dragoner-Areals in Berlin 
vom 13. Februar 2015 zwischen der BImA und der Dragonerhöfe GmbH 
mit einem unbefristeten, unbedingten Rücktrittsvorbehalt für die BImA 
abgesichert. Die Rechte der Gremien nach § 64 Absatz 2 BHO sind 
dadurch gewahrt worden, dass die BImA entsprechend der vertraglichen 
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Regelung den für den weiteren Vollzug des Vertrages erforderlichen 
Rücktrittsverzicht erst nach erfolgter Genehmigung des Bundesministe-
riums der Finanzen und damit nach Vorliegen der Zustimmung der Gre-
mien nach § 64 Absatz 2 BHO hätte ausüben können. Erst danach hätte 
also der Vertrag mit dem Eigentumswechsel vollzogen werden können. 

 
30. Abgeordnete 

Cansel Kiziltepe 
(SPD) 

Hat ein notariell beglaubigter Kauf stattgefunden, 
und wenn ja, ist damit die Dragonerhöfe GmbH 
aktuell Eigentümer des Areals? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Jens Spahn 
vom 8. Februar 2017 

Jeder wirksame Grundstückskaufvertrag bedarf der notariellen Beurkun-
dung (§ 311b BGB). Der Eigentumsübergang durch die Eigentumsum-
schreibung im Grundbuch auf den Käufer ist nicht erfolgt. 

 
31. Abgeordneter 

Manuel Sarrazin 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Unter welchen Umständen würde sich der Bun-
desminister der Finanzen Dr. Wolfgang Schäuble 
für einen Austritt Griechenlands aus der Euro-
zone aussprechen (siehe Berichterstattung in der 
BILD vom 30. Januar 2017), und welche Folgen 
hätte es seiner Meinung nach für das laufende 
ESM-Kreditprogramm (ESM = Europäischer Sta-
bilitätsmechanismus) für Griechenland, wenn sich 
der Internationale Währungsfonds finanziell daran 
nicht beteiligen sollte? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Jens Spahn 
vom 6. Februar 2017 

Die Bundesregierung hat das Ziel, die Integrität der Eurogruppe zu be-
wahren. Sie setzt sich deshalb für die Umsetzung des vereinbarten An-
passungsprogramms mit Griechenland ein. Damit werden die Bedingun-
gen für eine dauerhafte und erfolgreiche Teilnahme Griechenlands an 
der Währungsunion hergestellt. 

Entsprechend der Erklärung der Eurogruppe vom 14. August 2015 sowie 
nachfolgender Erklärungen ist die Beteiligung des Internationalen Wäh-
rungsfonds unabdingbar für die Fortsetzung des vereinbarten Pro-
gramms. 
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie 

32. Abgeordneter 
Jan van Aken 
(DIE LINKE.) 

Welche Faktoren haben dazu geführt und dazu 
beigetragen, dass der Wert der Sammelausfuhrge-
nehmigungen für den Export von Rüstungsgütern 
von 4,96 Mrd. Euro im Jahr 2015 auf 59 Mill. 
Euro im Jahr 2016 zurückgegangen ist (vgl. www. 
bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/ 
2017/20170120-ruestungsexportgenehmigungen- 
sinken-um-eine-mrd-euro.html; bitte ggf. auch auf 
technische Probleme, personalbedingte Gründe, 
Änderungen in der Erfassung etc. eingehen), und 
wie viele Anträge auf Sammelausfuhrgenehmi-
gungen wurden jeweils in den Jahren 2015 und 
2016 gestellt? 

Antwort des Staatssekretärs Matthias Machnig 
vom 6. Februar 2017 

Der Wert einer Sammelausfuhrgenehmigung basiert auf dem vom An-
tragsteller angegebenen voraussichtlichen Bedarf für Lieferungen von 
Rüstungsgütern im Rahmen von Herstellungsprozessen an vornehmlich 
EU-, NATO- und NATO-gleichgestellte Staaten innerhalb des geneh-
migten Zeitraumes und innerhalb des genehmigten Projektes. Sammel-
ausfuhrgenehmigungen können sowohl für vorübergehende als auch für 
endgültige Ausfuhren genutzt werden. Im Rahmen der Fertigung des 
Rüstungsgutes werden zum Teil wiederholt Ein- und Ausfuhren zwi-
schen den beteiligten Staaten zu Teilarbeiten am selben Produkt notwen-
dig. Die Wiedereinfuhren werden rechnerisch nicht berücksichtigt. 

Im Jahr 2011 wurde das Genehmigungsverfahren für Sammelausfuhrge-
nehmigungen dahingehend verändert, dass es die Möglichkeit der mehr-
fachen Verlängerung gibt. Die maximale Gültigkeit einer Sammelaus-
fuhrgenehmigung inklusive der Verlängerungen kann bis zu zehn Jahre 
betragen. 

Die Werte der Sammelausfuhrgenehmigungen, die als Höchstwerte ge-
nehmigt werden, werden unterschiedlich ausgeschöpft und können an-
gepasst werden, so dass der Gesamtwert der genehmigten Sammelaus-
fuhrgenehmigungen starken jährlichen Schwankungen ausgesetzt ist. 
Aufgrund der Langfristigkeit der Projekte, für die die Sammelausfuhr-
genehmigungen erteilt werden, und der Verlängerungsmöglichkeiten 
kann es einerseits zu zufälligen Häufungen von Genehmigungsanträgen 
und Genehmigungen in einem Kalenderjahr kommen, anderseits kann es 
dadurch auch Jahre mit einem sehr geringen Genehmigungsvolumen ge-
ben. 

Im Jahr 2015 wurden 109 Anträge auf Erteilung einer Sammelausfuhr-
genehmigung gestellt, im Jahr 2016 waren es 16 Anträge. 

 



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode  – 22 –  Drucksache 18/11119 

33. Abgeordnete 
Annalena Baerbock 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Welche Kenntnis besitzt die Bundesregierung über 
die von der EU-Kommission in Vorbereitung be-
findliche „Plattform Kohle“ (https://www.gruene- 
fraktion-brandenburg.de/fileadmin/ltf_brandenburg/ 
Dokumente/Kleine_Anfragen/6_Wahlperiode/6_ 
2209_Kl_A_Strukturwandel_Lausitz_als_EU- 
Modellregion.pdf), und welche Schlussfolgerungen 
zieht sie daraus? 

Antwort des Staatssekretärs Matthias Machnig 
vom 7. Februar 2017 

Nach Auskunft der Brandenburger Landesregierung bereitet die EU-
Kommission derzeit in Analogie zu der für den Bereich Stahl im Kontext 
Strukturwandel eingerichteten „Plattform Stahl“ die Schaffung einer 
„Plattform Kohle“ für die betroffenen Regionen vor. 

Hierzu bestehe bereits Kontakt zwischen dem Land Brandenburg und 
der Generaldirektion Energie der EU-Kommission. Ziel der EU-Kom-
mission sei es, ein Modell und eine Methodik für die zukünftige Ent-
wicklung vom Strukturwandel betroffener Regionen in der EU zu ent-
wickeln. Etwa im Sommer dieses Jahres solle in Polen eine Konferenz 
mit Vertretern der betroffenen Regionen (u. a. der Lausitz) stattfinden. 

Konkrete Vorstellungen hinsichtlich Struktur, Akteure, Inhalte, Förde-
rung, Steuerung etc. liegen derzeit aber noch nicht vor. 

Die Bundesregierung war in diese Kontakte und Vorbereitungen bislang 
nicht eingebunden; sie begrüßt die Aktivitäten als Baustein zur Unter-
stützung der vom Strukturwandel betroffenen Braunkohleregionen. 

 
34. Abgeordnete 

Annalena Baerbock 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Wie steht die Bundesregierung zu den Vorschlä-
gen, aus der Lausitz eine grenzüberschreitende 
Sonderwirtschaftszone zu machen (www.sz- 
online.de/nachrichten/sonderwirtschaftszone- 
soll-teil-der-lausitz-initiative-werden-3594138.html), 
und wie schätzt sie die Gefahr ein, dass damit ge-
gen EU-Recht verstoßen würde? 

Antwort des Staatssekretärs Matthias Machnig 
vom 7. Februar 2017 

Der Bund und die EU stellen den Ländern bis zum Jahr 2020 erhebliche 
strukturpolitische Mittel im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe  
„Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) und der  
EU-Strukturfonds, insbesondere aus dem Europäischen Fonds für Regi-
onale Entwicklung (EFRE), zur Verfügung. Die Lausitz-Länder Bran-
denburg und Sachsen gehören zu den Ländern, die am stärksten von den 
GRW- und EFRE-Mitteln profitieren. 

Der Bund wird die Aktivitäten der vom Strukturwandel im Braunkohle-
sektor betroffenen Regionen im Rahmen einer vorausschauenden und 
nachhaltigen Strukturpolitik unter Beachtung der föderalen Verantwort-
lichkeiten auch weiterhin unterstützen. Auch im Klimaschutzplan 2050 
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sind hierfür konkrete Maßnahmen vorgesehen: Die Bundesregierung 
wird eine Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Regionalent-
wicklung“ einsetzen, die beim Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie angesiedelt sein wird und in die u. a. Länder, Kommunen, Ge-
werkschaften, Unternehmen und regionale Akteure eingebunden wer-
den. Die Kommission nimmt ihre Arbeit Anfang des Jahres 2018 auf und 
legt Ergebnisse möglichst bis zum Ende des Jahres 2018 vor. Sie soll 
einen Instrumentenmix entwickeln, der wirtschaftliche Entwicklung, Struk-
turwandel, Sozialverträglichkeit und Klimaschutz zusammenbringt. Die 
Vorbereitungsarbeiten für diese Kommission sind bereits angelaufen. 

Die Mittel für die öffentliche Förderung von Investitionen und Ansied-
lungen von Unternehmen in den Braunkohlerevieren sollen in Regional-
fonds bereitgestellt werden. Die Bundesregierung wird sich gegenüber 
der Europäischen Kommission dafür einsetzen, dass das europäische 
Wettbewerbsrecht kein Hindernis für die öffentliche Förderung von In-
vestitionen und Unternehmensansiedlungen in den bisherigen Braun-
kohlerevieren darstellt. 

Der Bund steht zu seiner regionalpolitischen Verantwortung und wird 
für die Zeit nach 2019 ein gesamtdeutsches Fördersystem etablieren, das 
gerade auch strukturschwächere Regionen wie die Lausitz umfassend 
unterstützen wird. 

Aus der Sicht der Bundesregierung sind darüber hinausgehende spezifi-
sche Deregulierungen und Steuervergünstigungen in einer „Sonderwirt-
schaftszone Lausitz“ nicht umsetzbar. Deregulierung und steuerlicher 
Bevorzugung als Sonderrecht für die Lausitz wären schon mit Blick auf 
das EU-Recht enge Grenzen gesetzt. Die Einführung von Sonderrege-
lungen für ein bestimmtes abgegrenztes Gebiet kann nicht über die eu-
roparechtlichen Vorgaben hinausgehen, unabhängig davon, ob es sich 
um monetäre oder verfahrensrechtliche Regelungen handelt. 

Im Übrigen müssten Überlegungen zur Schaffung einer Sonderwirt-
schaftszone auch den Aspekt berücksichtigen, dass Ausnahmen für ein 
bestimmtes Gebiet erhebliche Auswirkungen auf angrenzende nichtbe-
vorzugte Regionen haben können. 

 
35. Abgeordnete 

Dr. Herlind 
Gundelach 
(CDU/CSU) 

Aus welchen Gründen hat das Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) bei ei-
ner Gutachtenvergabe zum Nationalen Aktions-
plan für Energieeffizienz (NAPE) das von einer 
Bietergemeinschaft angestrengte Nachprüfungs-
verfahren (Az. VK 1-60/16) vollumfänglich ver-
loren? 

Antwort des Staatssekretärs Rainer Baake 
vom 3. Februar 2017 

Die 1. Vergabekammer des Bundes (1. VK) hat mit Beschluss vom 9. Sep-
tember 2016, Az. VK 1-60/16 zum Ausdruck gebracht, dass die vorge-
sehene und die verwendete Wertungsmatrix sowie das Bewertungssys-
tem ihrer Auffassung nach „in großen Teilen intransparent“ sind. Im Er-
gebnis wurde das Vergabeverfahren wiederholt. 
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36. Abgeordnete 
Dr. Herlind 
Gundelach 
(CDU/CSU) 

Wie ist es zu erklären, dass die beanstandete Gut-
achtenvergabe „gängige Praxis“ des BAFA war 
und dies bisher nicht aufgefallen ist? 

Antwort des Staatssekretärs Rainer Baake 
vom 3. Februar 2017 

Vergabeverfahren des BAFA im Bereich der Energieeffizienz unterla-
gen und unterliegen klaren, transparenten und dokumentierten Regeln 
und Beteiligungsprozessen, die sich in zahlreichen Projekten bewährt 
haben und weder zuvor noch nachher jemals von Bieterseite beanstandet 
wurden. Somit gab es zu keiner Zeit Hinweise darauf, dass die seitens 
der Vergabekammer bemängelte Vorgehensweise überhaupt einer Be-
anstandung unterliegen könnte. 

 
37. Abgeordnete 

Dr. Herlind 
Gundelach 
(CDU/CSU) 

Wie viele Gutachten im Zusammenhang mit dem 
NAPE wurden durch das BAFA „in gängiger Pra-
xis“ vergeben, und würden diese Vergaben unter 
Zugrundelegung der Rechtsauffassung der Ver- 
gabekammern eine Nachprüfung überstehen? 

Antwort des Staatssekretärs Rainer Baake 
vom 3. Februar 2017 

Die Formulierung „im Zusammenhang mit dem NAPE“ lässt keine 
exakte inhaltliche Abgrenzung und damit Zahlenangabe zu. Im Kontext 
der Energieeffizienz wurden 2016 ca. 20 Vergaben mit unterschiedlichs-
ten Themenstellungen durchgeführt; davon allerdings nur zwei Rechts-
gutachten. Ob diese bei einer Prüfung durch die Vergabekammern bean-
standet würden, ist eine Frage der fallweisen Bewertung und könnte na-
turgemäß nur durch die Kammern selbst beantwortet werden. 

 
38. Abgeordnete 

Dr. Herlind 
Gundelach 
(CDU/CSU) 

Ist die „gängige Praxis“ bei Vergaben seit der 
Entscheidung geändert worden? 

Antwort des Staatssekretärs Rainer Baake 
vom 3. Februar 2017 

Das BAFA hat die in diesem Einzelfall getroffene Entscheidung der 
Vergabekammer zum Anlass genommen, die generelle Vergabepraxis 
zu überprüfen und noch transparenter zu gestalten. Weder das als Folge 
der Vergabekammerentscheidung erneut ausgeschriebene Gutachten 
noch die seitdem erfolgten anderen Vergaben wurden von der Bieterseite 
bemängelt. 
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39. Abgeordnete 
Bärbel Höhn 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Wie viele Scheibenpachtverträge aus dem 
Jahr 2016 sind von der Nachzahlungsamnestie im 
EEG 2017 betroffen (bitte auch die Anzahl der 
Kilowattstunden angeben und auf welche Kraft-
werksarten sich die Verträge verteilen), und auf 
welchen Betrag summieren sich hierbei die Aus-
fälle in Euro für das EEG-Konto in den Jah-
ren 2016 und 2017, falls alle „Betreiber“ ihr Leis-
tungsverweigerungsrecht nachweisen? 

Antwort des Staatssekretärs Rainer Baake 
vom 7. Februar 2017 

Der Bundesregierung liegen keine Informationen darüber vor, wie viele 
Scheibenpachtverträge aus dem Jahr 2016 von der Amnestieregelung 
des § 104 Absatz 4 EEG betroffen sind. Aus diesem Grund ist auch keine 
Aussage darüber möglich, welche Auswirkung die Regelung auf das 
EEG-Konto hat. 

 
40. Abgeordnete 

Susanna 
Karawanskij 
(DIE LINKE.) 

Welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung 
über die Auswirkungen der Sanktionen gegen 
Russland auf die ostdeutsche Wirtschaft im Ver-
gleich zur westdeutschen Wirtschaft, und wie 
hoch sind die aus den Sanktionen entstandenen 
konkreten Exporteinbrüche für Ost- und West-
deutschland in den vergangenen drei Jahren (bitte 
nach Jahren einzeln aufschlüsseln)? 

Antwort des Staatssekretärs Matthias Machnig 
vom 6. Februar 2017 

Aus Sicht der Bundesregierung treten die wirtschaftlichen Auswirkun-
gen der EU-Sanktionen gegen die Russische Föderation auf Deutsch-
land, etwa auf die Entwicklung der deutschen Exporte nach Russland, 
hinter anderen Faktoren zurück. So sieht die Bundesregierung als zen-
tralen Faktor für den Rückgang der deutschen Exporte nach Russland 
zwischen 2014 und den bisher statistisch erfassten Monaten (Januar bis 
November) des Jahres 2016 den wirtschaftlichen Abschwung in Russ-
land an, der neben strukturellen Schwächen und gewachsenen Kapital-
abflüssen vor allem vom niedrigen Ölpreis herrührt. Die deutschen Ex-
porte nach Russland waren bereits in den nicht von EU-Wirtschaftssank-
tionen erfassten Monaten Januar bis Juli 2014 gegenüber dem entspre-
chenden Vorjahreszeitraum um 15,3 Prozent zurückgegangen. Die EU-
Sanktionen tragen somit zur Fortsetzung eines bereits bestehenden 
Trends bei, sind aber selbst kein ausschlaggebender Faktor für den zu 
beobachtenden Exportrückgang. Dies zeigt sich auch in der Tatsache, 
dass die Importe aus der Volksrepublik China nach Russland 2015 um 
31,3 Prozent gegenüber 2014 eingebrochen und damit in einer ähnlichen 
Größenordnung zurückgegangen sind wie der deutsche Export. 

Deutsche Exporte nach Russland entwickelten sich wie folgt: 
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2014: -18,4 Prozent (im Vergleich zum Vorjahres-
zeitraum) auf rd. 29,22 Mrd. Euro; 

2015: -25,9 Prozent (im Vergleich zum Vorjahreszeit-
raum) auf rd. 21,65 Mrd. Euro; 

Jan. bis Nov. 2016: -0,3 Prozent (im Vergleich zum Vorjahreszeit-
raum) auf rd. 20,02 Mrd. Euro. 

Betrachtet man die jeweilige Exportentwicklung nach Russland für die 
einzelnen Bundesländer (siehe nachfolgende Tabelle), wird deutlich, 
dass die Exportrückgänge sehr unterschiedlich ausfallen und sich kein 
eindeutiges Bild hinsichtlich einer unterschiedlichen Betroffenheit von 
ostdeutschen oder westdeutschen Bundesländern ergibt. So waren 2014 
Schleswig-Holstein und Niedersachsen, gefolgt von Hamburg, am 
stärksten betroffen; 2015 Hamburg, das Saarland und Bremen. Für die 
statistisch erfassten Monate des Jahres 2016 sind Mecklenburg-Vorpom-
mern, Sachsen und Bremen am stärksten betroffen. 

Es kann davon ausgegangen werden, dass die konkreten Exportrück-
gänge in den Bundesländern (und Branchen) mit der Verflechtung der 
Wirtschaftsbeziehungen – also zum Beispiel dem jeweiligen Exportan-
teil nach Russland – zusammenhängen. So konnte Mecklenburg-Vor-
pommern 2015 sogar als einziges Bundesland einen Zuwachs von rund 
30 Prozent verzeichnen (Erfüllung bereits bestehender Aufträge im 
Schiffbau). 

Die Auswirkungen der Entwicklungen in Russland und des damit ver-
bundenen Exportrückgangs auf die deutsche Volkswirtschaft insgesamt 
sind begrenzt. Die deutschen Ausfuhren sind im Jahr 2014 insgesamt um 
35,7 Mrd. Euro oder 3,3 Prozent gewachsen, 2015 nahmen sie sogar um 
69,8 Mrd. Euro (6,2 Prozent) zu (Zahlen jeweils im Vergleich zum ent-
sprechenden Vorjahreszeitraum). 
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41. Abgeordneter 
Markus Tressel 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Wie viele Beschwerden aus dem Saarland hat die 
Bundesnetzagentur im Jahr 2016 im Rahmen ei-
nes Telefonanbieterwechsels erhalten, und wie 
viele Verfahren wurden davon eskaliert? 

Antwort des Staatssekretärs Matthias Machnig 
vom 6. Februar 2017 

Die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post 
und Eisenbahnen (BNetzA) führt keine nach Bundesländern, Regionen 
oder Postleitzahlen differenzierten Statistiken über Beschwerden im 
Rahmen eines Anbieterwechsels und über die Anzahl der eskalierten 
Verfahren. 

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales 

42. Abgeordneter 
Dr. André Hahn 
(DIE LINKE.) 

Welche konkreten Veränderungen ergeben sich 
im Jahr 2017 durch das am 30. Dezember 2016 in 
Kraft getretene Bundesteilhabegesetz (BTHG) für 
Menschen mit Behinderungen im Zusammen-
hang mit ihrer Teilhabe am Spitzen- und Leis-
tungssport bzw. am organisierten Breitensport (in 
Sportvereinen), am Gesundheits- und Rehabilita-
tionssport sowie am Sport in Bildungseinrichtun-
gen (Kitas, Schulen, Berufsausbildungsstätten so-
wie Hochschulen und Universitäten), und in wel-
cher Weise sichert die Bundesregierung die Mit-
wirkung von Vertretern des organisierten Sports 
im Beirat nach § 86 BTHG? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin 
Gabriele Lösekrug-Möller 
vom 7. Februar 2017 

Die Bundesregierung fördert auf vielfältige Art und Weise die Teilhabe 
von Menschen mit Behinderungen im und durch Sport. Das Bundesteil-
habegesetz führt insbesondere durch die folgenden Regelungen, die zum 
1. Januar 2018 in Kraft treten, zu Verbesserungen für Menschen mit Be-
hinderungen im Zusammenhang mit sportlicher Betätigung: 

 Die Änderung in § 49 Absatz 6 des Neunten Buches Sozialgesetz-
buch (SGB IX) – neu – beinhaltet die beispielhafte Aufzählung der 
ergänzenden Hilfen zur Teilhabe am Arbeitsleben. Durch das Trai-
ning motorischer Fähigkeiten nach Nummer 7 wird die Bedeutung 
der Bewegungsorientierung gestärkt. 
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 In § 78 SGB IX – neu – wird zur Rechtssicherheit und Rechtsklar-
heit in der sozialen Teilhabe der Begriff „Assistenzleistungen“ ein-
geführt. Die Assistenzleistungen dienen dem Ziel der selbstbe-
stimmten Alltagsbewältigung und Tagesstrukturierung. Dabei reicht 
es aus, dass dieses Ziel längerfristig erreicht werden kann. Hierzu 
gehört insbesondere der Bereich der Freizeitgestaltung, der natürlich 
auch den Sport umfasst. 

 § 78 Absatz 5 SGB IX -neu- regelt die Unterstützung von Menschen 
mit Behinderungen, die ein Ehrenamt ausüben. Für Menschen mit 
Behinderungen, die sich beispielsweise in einem Sportverein ehren-
amtlich betätigen wollen, kann die Assistenzleistung auch zur Un-
terstützung eines solchen Ehrenamtes eingesetzt werden. 

Die Vertretung des inklusiven Sports im Beirat für die Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen ist insbesondere durch die Mitglieder der 
Behindertenverbände gesichert. Darüber hinaus sind auch die für Reha-
bilitationssport zuständigen Rehabilitationsträger im Beirat vertreten. 
Darüber hinaus arbeiten die Vertreterinnen und Vertreter des organisier-
ten Sports, des Deutschen Behindertenrats, der Reha-Träger, der Sozial-
partner, der Bundesministerien sowie der Sport- und Kultusministerkon-
ferenz unter anderem im Rahmen der Werkstattgespräche „Inklusion im 
Sport“, die von der Beauftragten der Bundesregierung für die Belange 
von Menschen mit Behinderungen organisiert werden, gut zusammen; 
gleiches gilt für die Gremien der Bundesarbeitsgemeinschaft für Reha-
bilitation und der Deutschen Vereinigung für Rehabilitation. 

 
43. Abgeordnete 

Susanna 
Karawanskij 
(DIE LINKE.) 

Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung 
die Zahl der Pendlerinnen und Pendler, die für 
ihre Arbeit aus den ostdeutschen in die westdeut-
schen Bundesländer pendeln, und wie hoch ist die 
Zahl der Pendlerinnen und Pendler, die aus den 
westdeutschen Ländern für ihre Arbeit in die ost-
deutschen Länder pendeln (bitte auch jeweils de-
ren Anteil an allen sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten angeben)? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Anette Kramme 
vom 6. Februar 2017 

Die Angaben zu den Pendlerströmen zwischen West- und Ostdeutsch-
land stehen auf Basis der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für 
Arbeit zur Verfügung. Hier liegen sowohl Angaben zum Wohnort wie 
auch zum Arbeitsort sozialversicherungspflichtig Beschäftigter vor. 

Im Berichtsmonat Juni 2016 pendelten rund 404 000 sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigte von Ost- nach Westdeutschland und rund 
158 000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte von West- nach Ost-
deutschland. Dies entspricht 6,6 Prozent der rund 6,08 Millionen in Ost-
deutschland wohnhaften sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und 
0,6 Prozent der rund 25,11 Millionen in Westdeutschland wohnhaften 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. 
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44. Abgeordneter 
Markus Kurth 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Inwiefern können nach Auffassung der Bundesre-
gierung die Regelungen des Betriebsrentenstär-
kungsgesetzes, welches eine von den Tarifpar-
teien zu vereinbarende „Zielrente“ vorsieht, bei 
der Garantien und Mindestleistungen ausdrück-
lich ausgeschlossen sind, dazu führen, dass Ren-
tenleistungen während der Auszahlungsphase bei 
einer entsprechenden Zinsentwicklung im Zeit-
verlauf rückläufig ausfallen, und inwiefern kann 
die Bundesregierung bestätigen, ob Versorgungs-
träger aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
an der neuen Form der Betriebsrente partizipieren 
können, gleichzeitig aber aus rechtlichen Grün-
den dem im Betriebsrentenstärkungsgesetz vor-
gesehenen Garantieverbot nicht unterliegen und 
insofern potenziell von Wettbewerbsvorteilen pro-
fitieren? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin 
Gabriele Lösekrug-Möller 
vom 6. Februar 2017 

Im Allgemeinen Teil der Begründung zum Entwurf eines Betriebsren-
tenstärkungsgesetzes wird das Konzept der sog. Zielrente dargelegt (Bun-
desratsdrucksache 780/16; S. 26 ff.). Die Leistungsansprüche der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer richten sich bei dieser neuen Form der 
betrieblichen Altersversorgung ausschließlich gegen den Pensionsfonds, 
die Pensionskasse oder die Direktversicherung. Eine Einstandspflicht 
des Arbeitgebers besteht nicht. Die Leistungen sind von der Vermögens-
entwicklung dieser Einrichtungen abhängig. Mindestleistungen verspre-
chen sie nicht. Folglich können solche Betriebsrenten unter Umständen 
während des Rentenbezugs auch gesenkt werden; sie partizipieren aber 
auch an günstigen Marktentwicklungen. 

Hintergrund dieses Neukonzepts ist, dass Garantien aus Sicht der be-
troffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zwar den Vorteil hoher 
Planungssicherheit haben. Die Garantien haben nach Auffassung vieler 
Experten aber auch Nachteile. Dazu gehört vor allem, dass vornehmlich 
in niedrig rentierliche sichere Anlagen investiert werden muss, damit die 
Mindestleistungen auf Dauer erfüllt werden können. Eine Chance auf 
eine höherrentierliche Rendite geht damit verloren. Gerade im Niedrig-
zinsumfeld wird dies offensichtlich. Die garantierten Leistungen sind 
vergleichsweise gering, es fehlt teilweise sogar die Perspektive auf einen 
Inflationsausgleich aus den Kapitalerträgen. 

Es ist Sache der Sozialpartner, die Vor- und Nachteile dieser neuen Mög-
lichkeit betrieblicher Altersversorgung zu analysieren und eine Ent-
scheidung zu fällen. Die Sozialpartner können dabei festlegen, ob sie in 
der Tendenz niedrigere, dafür aber der Höhe nach besser planbare Be-
triebsrenten oder in der Tendenz höhere, dafür aber volatilere Betriebs-
renten ermöglichen wollen. 

Um das Risiko der Volatilität zu mindern, wird diese neue Form der Be-
triebsrente durch spezifische Vorschriften im Versicherungsaufsichts-
recht flankiert; sie schaffen die Grundlage für eine geordnete und sach-
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gerechte Durchführung. In den entsprechenden Tarifverträgen soll zu-
dem ein Sicherungsbeitrag vereinbart werden, der dazu genutzt werden 
kann, die neue Betriebsrente zusätzlich abzusichern. Die Tarifvertrags-
parteien können weitere Sicherungsmechanismen vorsehen, wie etwa 
eine konservative Anlagepolitik. 

Versorgungsträger aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union können 
an der neuen Form der Betriebsrenten grundsätzlich partizipieren. Die 
Bundesregierung prüft derzeit, wie mögliche Wettbewerbsvorteile ge-
genüber deutschen Anbietern ausgeschlossen werden können. 

 
45. Abgeordnete 

Brigitte Pothmer 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

In welchem Umfang wurden im Haushalts-
jahr 2016 die Titelansätze für Verwaltungskosten 
für die Durchführung der Grundsicherung für Ar-
beitsuchende (Kapitel 11 01 Titel 636 03, Einzel-
plan 11) und für die Leistungen zur Eingliederung 
in Arbeit (Kapitel 11 01 Titel 685 11, Einzelplan 11) 
über- bzw. unterschritten (bitte für die Titel je-
weils SOLL und IST darstellen sowie die Diffe-
renz absolut und anteilig angeben)? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Anette Kramme 
vom 7. Februar 2017 

Nach dem vorläufigen Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2016 sind 
bei dem Titel „Verwaltungskosten für die Durchführung der Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende“ insgesamt rd. 5,131 Mrd. Euro verausgabt 
worden. Im Vergleich zum Soll-Ansatz von rd. 4,366 Mrd. Euro bedeu-
tet dies Mehrausgaben in Höhe von rd. 764 Mio. Euro bzw. von 
17,5 Prozent. Die Mehrausgaben wurden aus dem Titel „Leistungen zur 
Eingliederung in Arbeit“ (Eingliederungstitel) gedeckt. 

Im Eingliederungstitel standen 2016 inklusive der Ausgabereste 
(350 Millionen Euro) 4,496 Milliarden Euro zur Verfügung. Die vorläu-
figen Ist-Ausgaben belaufen sich auf rd. 3,368 Mrd. Euro. Unter Berück-
sichtigung der Deckungsmittel für das Verwaltungsbudget in Höhe von 
rd. 764 Mio. Euro wurden im Ergebnis rd. 363 Mio. Euro bzw. rd. 
8,1 Prozent nicht verausgabt und können damit in die Restebildung ein-
fließen. 

Die Mittel für Eingliederung und Verwaltung sind nach § 46 des Zwei-
ten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II) in einem Gesamtbudget veran-
schlagt. Je nach Situation vor Ort entscheiden die Jobcenter nach pflicht-
gemäßem Ermessen eigenverantwortlich, ob sie eher eine maßnahmen-
orientierte Eingliederungsstrategie verfolgen oder Leistungsberechtigte 
eher über intensivere Betreuung durch eigenes Personal in den Arbeits-
markt eingliedern. Haushaltsrechtlich wurde dies durch die gegenseitige 
Deckungsfähigkeit zwischen Eingliederungs- und Verwaltungskostenti-
tel umgesetzt. Insgesamt standen im Jahr 2016 rund 8,862 Mrd. Euro für 
Eingliederung und Verwaltung zur Verfügung. Die Mehrausgaben bei 
den Verwaltungskosten entsprechen damit rd. 8,6 Prozent des Gesamt-
budgets. 
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Die endgültigen Mehr- und Minderausgaben bei den Verwaltungskosten 
und Eingliederungsleistungen der Jobcenter im Jahr 2016 werden erst 
nach der Rechnungslegung im zweiten Quartal 2017 vorliegen. 

 
46. Abgeordnete 

Dr. Kirsten 
Tackmann 
(DIE LINKE.) 

Wann wird die Bundesregierung einigen erfolg-
reichen Klagen und der Entscheidung Frankreichs 
(https://www.agrarheute.com/news/frankreich- 
parkinson-berufskrankheit-anerkannt) folgen, und 
Parkinson als Berufskrankheit für Landwirte und 
Landwirtinnen anerkennen? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin 
Gabriele Lösekrug-Möller 
vom 7. Februar 2017 

Die Berufskrankheiten sind in Deutschland in einer Liste aufgeführt, der 
sog. Berufskrankheitenliste (Anlage 1 zur Berufskrankheiten-Verord-
nung). Damit eine neue Krankheit in die Liste aufgenommen werden 
kann, müssen nach § 9 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch, der die ge-
setzliche Grundlage der Liste bildet, bestimmte Voraussetzungen erfüllt 
sein. Insbesondere müssen wissenschaftliche Erkenntnisse darüber vor-
liegen, dass die Krankheit durch die besonderen Einwirkungen – hier die 
Pestizide (Pflanzenschutzmittel oder Biozide) – verursacht werden kann. 
Eine einheitliche Auffassung in der Wissenschaft ist dafür nicht erfor-
derlich. Es muss sich aber zumindest eine Mehrheit unter den medizini-
schen Fachleuten gebildet haben, die auf dem jeweiligen Gebiet über 
entsprechende Erfahrungen und Kenntnisse verfügt. Hierzu wird nicht 
eingeschränkt der wissenschaftliche Stand in Deutschland betrachtet, 
sondern es ist der gesamte nationale und internationale Erkenntnisstand 
zu bewerten. 

Der Ärztliche Sachverständigenbeirat „Berufskrankheiten“ beim Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales ist mit der in der Frage ange-
sprochenen Thematik befasst (vgl. die Antwort der Bundesregierung 
vom 22. Juni 2015 auf die Schriftliche Frage 23 auf Bundestagsdrucksa-
che 18/5342). 

Die Prüfung des möglichen Zusammenhangs zwischen Parkinson und 
der Exposition gegenüber Pestiziden dauert noch an. Die Prüfung gestal-
tet sich außerordentlich aufwendig. Bei Sichtung des vorhandenen Stu-
dienmaterials hat sich gezeigt, dass vor der eigentlichen wissenschaftli-
chen Befassung noch weiterer erheblicher Aufklärungsbedarf hinsicht-
lich der tatsächlichen Verhältnisse in Deutschland insbesondere in Be-
zug auf verwendete Mittel, Zusammensetzungen der Mittel, Einsatzzei-
ten, Intensität und Dauer der Exposition, spezifische Berufsverhältnisse 
etc. besteht. Dieser Aufklärungsprozess hat trotz intensiver Recherche 
bisher nicht zu verwertbaren Ergebnissen geführt. Vom Ärztlichen Sach-
verständigenbeirat „Berufskrankheiten“ ist deshalb Ende letzten Jahres 
ein weiterer Fragenkatalog zu den tatsächlichen Verhältnissen in der 
Landwirtschaft in Deutschland erarbeitet worden, der sich an verschie-
dene Fachinstitutionen aus dem wissenschaftlichen und sozialversiche-
rungsrechtlichen Bereich richtet. Die wissenschaftliche Bewertung der 
Ergebnisse wird sich daran anschließen, so dass von einem längeren, 
mehrjährigen Prüfzeitraum auszugehen ist. 
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Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass außer in Frankreich in keinem 
Land der Europäischen Union Parkinson durch Pestizide (Pflanzen-
schutzmittel und Biozide) bisher als Berufskrankheit anerkannt ist. 

 
47. Abgeordnete 

Pia Zimmermann 
(DIE LINKE.) 

Wie viele Auszubildende nahmen in den Jah-
ren 2015 und 2016 im Rahmen einer Altenpflege-
umschulung eine über Arbeitsagenturen und Job-
center geförderte Ausbildung auf, und wie viele 
schlossen eine solche Ausbildung erfolgreich im 
Jahr 2015 und im Jahr 2016 ab? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Anette Kramme 
vom 7. Februar 2017 

In den Jahren von 2013 bis 2015 wurden durchschnittlich 7 000 Um-
schulungen zur Altenpflegefachkraft begonnen. Im Jahr 2016 wurden 
bis Oktober 6 000 Umschulungen begonnen. 

Im Schnitt endeten in den Jahren 2014 und 2015  4 600 Umschulungen. 
69 Prozent waren davon erfolgreich. Im Jahr 2016 endeten bis Oktober 
6 900 Umschulungen. 82 Prozent waren davon erfolgreich. 

Das Weitere ergibt sich aus Tabelle 1. 
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48. Abgeordnete 
Pia Zimmermann 
(DIE LINKE.) 

Wie viele Pflegehelferinnen und Pflegehelfer nah-
men in den Jahren 2015 und 2016 eine durch Ar-
beitsagenturen und Jobcenter geförderte berufs-
begleitende Nachqualifizierung zur Altenpflege-
fachkraft auf, und wie viele schlossen eine solche 
Nachqualifizierung erfolgreich ab? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Anette Kramme 
vom 7. Februar 2017 

In den Jahren von 2013 bis 2015 haben im Schnitt jährlich 2 000 Alten-
pflegehelfer eine Umschulung begonnen. Davon hatten im Schnitt 
83 Prozent das Aus- und Weiterbildungsziel Altenpflegefachkraft. Der 
Anteil der Altenpflegehelfer, die im Rahmen der Weiterbildung Gering-
qualifizierter und beschäftigter älterer Arbeitnehmer in Unternehmen 
(WeGebAU) gefördert wurden, lag im Schnitt bei 54 Prozent. 

In den Jahren von 2013 bis 2015 gab es durchschnittlich rund 1 000 Aus-
tritte aus Umschulungen mit erfolgreicher Teilnahme; darunter rund 
800 mit dem Weiterbildungsziel Altenpflegefachkraft. 

Das Weitere (auch Angaben für den Zeitraum von Januar bis Okto-
ber 2016) ergibt sich aus Tabelle 2. 
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49. Abgeordnete 
Pia Zimmermann 
(DIE LINKE.) 

Wie hoch ist die direkte Vermittlungsrate nach er-
folgreichem Abschluss einer Altenpflegeausbil-
dung in ein versicherungspflichtiges Arbeitsver-
hältnis im Rahmen der Ausbildungs- und Qualifi-
zierungsoffensive Altenpflege von Bund, Län-
dern und Verbänden in den Jahren 2012, 2013, 
2014, 2015 und 2016? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Anette Kramme 
vom 7. Februar 2017 

Im Folgenden wird über die Eingliederungsquoten einen Monat nach 
Austritt aus der Maßnahme und sechs Monate nach Austritt aus der Maß-
nahme berichtet. 

In der Förderstatistik wird standardisiert über die Eingliederungsquote 
ohne WeGebAU-Teilnahmen berichtet, da diese im Betrieb fortgebildet 
werden und das die Eingliederungsquote verzerrt. Im Nachfolgenden 
wurden die Berechnungen sowohl mit und ohne WeGebAU durchge-
führt. 

Mit WeGebAU: 

Nach einem Monat nach Austritt aus der Maßnahme lag die durchschnitt-
liche Eingliederungsquote der Jahre von 2012 bis 2015 bei 73 Prozent. 
Nach sechs Monaten lag die durchschnittliche Eingliederungsquote der 
Jahre von 2012 bis 2015 bei 81 Prozent. Betrachtet man nur die erfolg-
reichen Teilnahmen, so lag einen Monat nach Austritt die durchschnitt-
liche Eingliederungsquote der Jahre von 2012 bis 2015 bei 83 Prozent 
und sechs Monate nach Austritt bei 91 Prozent. 

Ohne WeGebAU: 

Nach einem Monat nach Austritt aus der Maßnahme lag die durchschnitt-
liche Eingliederungsquote der Jahre von 2012 bis 2015 bei 64 Prozent. 
Nach sechs Monaten lag die durchschnittliche Eingliederungsquote der 
Jahre von 2012 bis 2015 bei 76 Prozent. Betrachtet man nur die erfolg-
reichen Teilnahmen, so lag einen Monat nach Austritt die durchschnitt-
liche Eingliederungsquote der Jahre 2012 bis 2015 bei 78 Prozent und 
sechs Monate nach Austritt bei 89 Prozent. 

Das Weitere (auch Angaben für den Zeitraum von Juli 2015 bis 
Juli 2016) ergibt sich aus den Tabellen 3a und 3b. 
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums für 
Ernährung und Landwirtschaft 

50. Abgeordnete 
Dr. Kirsten 
Tackmann 
(DIE LINKE.) 

Wie hoch schätzt die Bundesregierung die zusätz-
lichen Produktionskosten pro Ei ein, die durch die 
Methode der In-Ovo-Geschlechterbestimmung ent-
stehen werden, und wer sollte sie nach Auffas-
sung der Bundesregierung tragen? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin 
Dr. Maria Flachsbarth 
vom 7. Februar 2017 

Die Bundesregierung schätzt die Mehrkosten auf unter einen Cent je ge-
schlechtsbestimmtem Brutei und unter zwei Cent je produziertem weib-
lichen Küken, deren Marktpreis derzeit 88 Cent beträgt. Diese Annah-
men beziehen sich auf eine Brüterei, die jährlich zehn Millionen weibli-
che Küken unter Anwendung des spektroskopischen Verfahrens erzeugt. 
Wird von einer durchschnittlichen Legeleistung von 300 Eiern je Lege-
henne ausgegangen, betragen die Mehrkosten je Ei 0,007 Cent. Bei der 
Produktion von weiblichen Küken für die Legehennenproduktion bzw. 
von Schaleneiern handelt es sich um eine wirtschaftliche Tätigkeit, deren 
Kosten grundsätzlich vom Unternehmer zu tragen sind. Die dargestellten 
Mehrkosten erscheinen im Hinblick auf den damit verbundenen Fort-
schritt im Tierschutz verhältnismäßig. 

 
51. Abgeordnete 

Dr. Kirsten 
Tackmann 
(DIE LINKE.) 

Welche Handlungsmöglichkeiten sieht die Bundes-
regierung, um schwerwiegende Folgen der Stall-
pflicht im Zuge des Vogelgrippe-Seuchenzugs 
insbesondere in Freilandhaltungen sowie für die 
Haltung besonders wertvoller Zuchttiere bzw. ge-
fährdeter Arten abzuwenden? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin 
Dr. Maria Flachsbarth 
vom 7. Februar 2017 

Nach § 13 der Geflügelpest-Verordnung hat die zuständige Behörde zur 
Vermeidung der Einschleppung oder Verschleppung der Geflügelpest 
auf Basis einer von ihr durchzuführenden Risikobewertung die Aufstal-
lung des Geflügels anzuordnen. Dabei muss die Aufstallung nicht not-
wendigerweise in einem geschlossenen Stall stattfinden, sondern kann 
auch unter einer Vorrichtung stattfinden, die aus einer überstehenden, 
nach oben gegen Einträge gesicherten dichten Abdeckung und mit einer 
gegen das Eindringen von Wildvögeln gesicherten Seitenbegrenzung be-
steht. Unabhängig davon besteht für die zuständige Behörde auch die 
Möglichkeit, Ausnahmen von der Aufstallung zuzulassen, soweit eine 
Aufstallung wegen der bestehenden Haltungsverhältnisse nicht möglich 
ist und unter anderem sichergestellt ist, dass der Kontakt zu Wildvögeln 
auf andere Weise wirksam unterbunden wird. In diesem Fall gelten für 
Enten und Gänse spezifische Untersuchungsanforderungen. 
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Insoweit besteht nach geltender Rechtslage die Möglichkeit, situations-
gemäß zu agieren. Zwar schränkt eine Aufstallung die Bewegungsfrei-
heit der Tiere ein und kann sich somit auch nachteilig auf das Tierwohl 
auswirken; zu berücksichtigen ist dabei aber, dass die Aufstallung auch 
dem Schutz der Tiere dient. Insoweit sei darauf hingewiesen, dass in 
jüngster Vergangenheit in einem anerkannten Rassegeflügelbestand, für 
den die zuständige Behörde eine Ausnahmegenehmigung vom Aufstal-
lungsgebot erteilt hatte, geringpathogene Geflügelpest festgestellt 
wurde. 

Geschäftsbereich des Bundesministeriums der 
Verteidigung 

52. Abgeordnete 
Agnieszka Brugger 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Wurden jenseits von Informationen bei unmittel-
barer Gefährdung französischer Kräfte Aufklä-
rungsergebnisse der Friedensmission der Verein-
ten Nationen MINUSMA an die französische Mi-
litäroperation „Barkhane“ übermittelt, und wenn 
ja, unter welchen konkreten Auflagen und Regeln 
erfolgt der Austausch oder die Weiterleitung von 
Aufklärungsergebnissen? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs 
Dr. Ralf Brauksiepe 
vom 8. Februar 2017 

Zwischen der MINUSMA und den französischen Kräften der Operation 
Barkhane findet ein Informationsaustausch nur zum Schutz eigener und 
verbündeter Streitkräfte statt. Diese Informationsweitergabe entspricht 
den Vorgaben des Mandats der MINUSMA und ist in einer Vereinba-
rung der Vereinten Nationen mit Frankreich geregelt. Im Übrigen wird 
auf die Antwort der Bundesregierung auf Ihre Schriftliche Frage 6 (S. 5) 
verwiesen. 
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53. Abgeordnete 
Agnieszka Brugger 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Inwiefern erachtet das Bundesministerium der Ver-
teidigung die Namensgebung der Lent-Kaserne 
bei Rotenburg als vereinbar mit dem Traditions-
erlass der Bundeswehr von 1982, und wie bewer-
tet das Bundesverteidigungsministerium die bis-
her zu dieser Frage angefertigten Gutachten durch 
das Militärgeschichtliche Forschungsamt und das 
Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissen-
schaften der Bundeswehr? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs 
Dr. Ralf Brauksiepe 
vom 7. Februar 2017 

Die in der Frage angeführten Richtlinien zum Traditionsverständnis und 
zur Traditionspflege in der Bundeswehr vom 20. September 1982 sind 
als Anlage 7.3 Bestandteil der Zentralen Dienstvorschrift (ZDv) A-2600/1 
„Innere Führung“. Diese Richtlinien sind in Verbindung mit der ZDv A-
2650/2 „Benennung von Liegenschaften“ auszulegen, in der auch die 
Verfahren zur Namensgebung bzw. Umbenennung geregelt sind. Die 
Benennung von Liegenschaften erfolgt auf Initiative der Truppe vor Ort 
und im Einvernehmen mit den betroffenen Kommunen. Demnach ist bei 
einem solchen Meinungsbildungsprozess die zentrale Frage, ob für die 
Angehörigen der Bundeswehr vor Ort der Name Helmut Lent noch sinn-
stiftend im Sinne des Traditionsverständnisses der Bundeswehr ist oder 
nicht. Wenn diese Frage entschieden, ein auf dieser Grundlage ggf. ge-
stellter Antrag auf Umbenennung der Liegenschaft vom Inspekteur des 
Heeres gebilligt und das Einvernehmen mit der Kommune hergestellt 
worden ist, kann ein Antrag auf Umbenennung über das Kommando 
Heer beim Bundesministerium der Verteidigung vorgelegt werden. 

Dieses Verfahren entspricht den Grundsätzen der inneren Führung und 
dem Leitbild des Staatsbürgers in Uniform, wonach ein Meinungsbil-
dungsprozess von „unten nach oben“ vor allem auch die Angehörigen 
der Bundeswehr am Standort einschließt. Diese Verfahrensweise ist all-
gemein akzeptiert und hat sich bewährt. Am Standort Rotenburg 
(Wümme) dauert dieser Meinungsbildungsprozess noch an. 

Im Hinblick auf inzwischen mehrere vorliegende Gutachten hat sich der 
geschichtswissenschaftliche Erkenntnisstand zur Person Helmut Lent 
verbessert. Die genannten Gutachten stimmen in der Darstellung der his-
torischen Fakten überein. Auch beim jüngsten Gutachten des Zentrums 
für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr wurden 
die Erkenntnisse der vorherigen Gutachten des Militärgeschichtlichen 
Forschungsamtes berücksichtigt. 
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54. Abgeordneter 
Dr. Tobias Lindner 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Sind seit September 2015 an den Triebwerken der 
Transporthubschrauber NH90 Fälle von Stagna-
tion bzw. technische Probleme, die einen mecha-
nischen Schaden am Triebwerk hinterlassen ha-
ben, oder Probleme in der elektrischen Anlage 
aufgetreten, und inwiefern liegen der Bundesre-
gierung für denselben Zeitraum Informationen zu 
ähnlichen Vorfällen an Hubschraubern NH90/ 
MH90 von Partnernationen vor? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Markus Grübel 
vom 9. Februar 2017 

Seit September 2015 sind bei den Triebwerken der Transporthubschrau-
ber NH90 TTH keine Fälle von Stagnation bzw. technische Probleme, 
die einen mechanischen Schaden am Triebwerk hinterlassen haben, auf-
getreten. 

International ist ein Zwischenfall am Triebwerk eines australischen Hub-
schraubers bekannt. Dabei handelte es sich um eine sogenannte Engine 
Overspeed (Überdrehzahl der Turbinenwelle), welche im November 2016 
auftrat. Nach Abschluss der Untersuchungen wird hier von einem Ein-
zelfall ausgegangen. 

An der elektrischen Anlage eines deutschen NH90 TTH ereignete sich 
im April 2016 ein Generatorausfall und zeitgleich eine Verschmorung 
im Bereich der sog. Main-Avionic-Bay. 

Der Zwischenfall führte zu einer Außenlandung des betroffenen Hub-
schraubers. Bei der Untersuchung wurde die Unabhängigkeit beider 
Schadensereignisse festgestellt. Als Ursache wurden fehlerhafte Kon-
densatoren in den Generatoren festgestellt. Schäden am Triebwerk traten 
nicht auf. Die Überholung der betroffenen Generatoren wurde beim Her-
steller Thales eingeleitet. 

International sind mehrere Störungen an der elektrischen Anlage be-
kannt, davon ein Zwischenfall im September 2015 am sog. Overhead 
Control Panel im Rahmen der Abnahmebodentests sowie vier Fälle von 
Rauchentwicklung im Flight Control Computer, die – wie die Genera-
torschäden – auf fehlerhafte Kondensatoren zurückgeführt werden 
konnten. 
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55. Abgeordnete 
Doris Wagner 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Wie viele ehemalige Soldaten der Bundeswehr 
wurden bislang mit Verweis auf die neue Aner-
kennungspraxis benigner Tumore als Folge von 
Radarstrahlung angeschrieben (vergleiche Aus-
schussdrucksache 18(12)874), und in wie vielen 
Fällen liegt eine Antwort bzw. eine erneute An-
tragstellung von Betroffenen vor? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Markus Grübel 
vom 7. Februar 2017 

In Umsetzung des Beschlusses des Deutschen Bundestages vom 7. Juli 
2016 sind die der Schwerpunktgruppe Radar aus bisherigen Anträgen 
bekannten Fälle von ehemaligen Soldaten der Bundeswehr und ehema-
ligen Soldaten der NVA zunächst dahingehend untersucht worden, ob 
Formen von gutartigen Gewebeneubildungen als Folgen ionisierender 
Strahleneinwirkungen im Zusammenhang mit Tätigkeiten an Radarge-
räten geltend gemacht worden waren. In einigen dieser Fälle waren die 
Gesundheitsstörungen keine Tumore, sondern z. B. Funktionsstörungen 
endokriner Organe, wie der Schilddrüse und der Hypophyse. Gleichwohl 
könnten sich aus diesen Erkrankungen Hinweise auf die Bildung gutar-
tiger Tumore ergeben. Alle identifizierten Betroffenen sind mit dem 
Hinweis auf die Möglichkeit der erneuten Überprüfung der Verfahren 
angeschrieben worden. Mit dem Bund zur Unterstützung Radargeschä-
digter e. V. wurde diese Vorgehensweise abgestimmt und darüber hin-
aus darum gebeten, mögliche weitere, bisher der Verwaltung noch un-
bekannte Fälle, anzuzeigen. 

Im August 2016 wurden daraufhin 26 ehemalige Soldaten der Bundes-
wehr wegen benigner Tumoren und 18 wegen Funktionsstörungen en-
dokriner Organe angeschrieben und auf die Möglichkeit einer erneuten 
Antragstellung hingewiesen. 

Von den 26 angeschriebenen ehemaligen Soldaten haben elf seit Au-
gust 2016 einen Antrag auf Anerkennung von benignen Tumoren ge-
stellt. Ein Betroffener hat seinen Antrag angekündigt. Drei ehemalige 
Soldaten haben mitgeteilt, keinen Antrag stellen zu wollen. Ein Betroffe-
ner hat mit einem kritischen Schreiben zum Verfahren geantwortet, aber 
keine erneute Überprüfung beantragt. Zehn der angeschriebenen Be-
troffenen haben noch nicht reagiert. 

Von den 18 angeschriebenen ehemaligen Soldaten der Bundeswehr ha-
ben sieben Soldaten mit Funktionsstörungen endokriner Organe einen 
erneuten Antrag gestellt. 

Über den Kreis der Angeschriebenen hinaus haben zwei weitere Be-
troffene aus eigener Initiative einen erneuten Antrag auf Anerkennung 
von benignen Tumoren gestellt. 

Nach Auskunft des zur Bearbeitung von Verfahren ehemaliger NVA-
Soldaten zuständigen Bundesverwaltungsamtes wurden 19 ehemalige 
Soldaten der NVA identifiziert, bei denen sich Anhaltspunkte für das 
Vorliegen von Funktionsstörungen der endokrinen Organe ergaben. In 
weiteren 19 Fällen liegen Anhaltspunkte für das Bestehen von benignen 
Tumoren vor. 
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Die 19 erstgenannten Fälle bedürfen einer weiteren Prüfung durch den 
personal- und vertrauensärztlichen Dienst hinsichtlich des Vorliegens 
von Funktionsstörungen der endokrinen Organe. Neun Betroffene mit 
benignen Tumoren wurden inzwischen über die Möglichkeit einer er-
neuten Antragstellung informiert. Rückläufer liegen noch nicht vor. Die 
weiteren zehn Fälle geltend gemachter benigner Tumoren bedürfen einer 
weitergehenden Prüfung. 

 
56. Abgeordnete 

Doris Wagner 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Konnten infolge des Bundestagsbeschlusses 18/9032 
(„Entschädigung für die Radargeschädigten der 
Bundeswehr und der ehemaligen NVA noch weiter 
verbessern“) vom 7. Juli 2016 zwischenzeitlich 
neue Anerkennungen (z. B. einer Wehrdienstbe-
schädigung (WDB)) beschieden werden, und wenn 
ja, wie viele? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Markus Grübel 
vom 7. Februar 2017 

Bislang konnte noch keines der neuen Verfahren mit einer Entscheidung 
zum Abschluss gebracht werden. 

Von den elf Fällen, in denen die erneute Antragstellung durch ehemalige 
Soldaten der Bundeswehr wegen des Vorliegens benigner Tumore er-
folgte, konnte die versorgungsmedizinische Begutachtung in drei Fällen 
inzwischen abgeschlossen werden. Bei den anderen dauert die versor-
gungsärztliche Bewertung noch an, da zum Teil noch Unterlagen fehlen. 

Bei den Funktionsstörungen endokriner Organe wurden zwei Sachver-
halte zwischenzeitlich durch den versorgungsmedizinischen Dienst be-
wertet. Bei den weiteren Fällen konnte die Prüfung noch nicht abge-
schlossen werden, da auch hier zum Teil noch Unterlagen beizuziehen 
sind. 

 

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend 

57. Abgeordnete 
Cornelia Möhring 
(DIE LINKE.) 

Hat die Bundesregierung das Gutachten der Sach-
verständigenkommission zum Zweiten Gleichstel-
lungsbericht der Bundesregierung bereits erhalten, 
und wann plant sie dessen Veröffentlichung? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Elke Ferner 
vom 7. Februar 2017 

Der Zweite Gleichstellungsbericht wird aus zwei Teilen bestehen, dem 
Gutachten der Sachverständigenkommission sowie der Stellungnahme 
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der Bundesregierung dazu. Das Gutachten liegt im Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend vor. Die Stellungnahme der 
Bundesregierung ist zurzeit in Arbeit. Die Veröffentlichung des Zweiten 
Gleichstellungsberichts erfolgt mit der Zuleitung an den Deutschen Bun-
destag und den Bundesrat. 

 
58. Abgeordnete 

Ulle Schauws 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Was hat die Prüfung der Bundesregierung in Be-
zug auf das Modellprojekt „Schwangerschaft und 
Flucht“ ergeben (siehe die Antwort der Bundesre-
gierung auf meine Schriftliche Frage 66 auf Bun-
destagsdrucksache 18/9641)? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Elke Ferner 
vom 7. Februar 2017 

Um schwangere, geflüchtete Frauen zu unterstützen und deren Integration 
zu fördern, hat das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend ergänzend zu dem Modellprojekt „Schwangerschaft und Flucht“ 
des Bundesverbandes donum vitae gemeinsam mit dem pro familia Bun-
desverband Anfang November 2016 das Modellprojekt „Fachinforma-
tions- und Vernetzungsstellen für die qualifizierte Hilfe und Unterstüt-
zung von schwangeren, geflüchteten Frauen“ gestartet. Das Modellpro-
jekt von pro familia widmet sich dem strukturellen Aufbau, Ausbau und 
der Vernetzung von Hilfeleistungen aus der Sicht von Fachkräften. 

 
59. Abgeordnete 

Ulle Schauws 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Sieht die Bundesregierung einen Bedarf, konfes-
sionell ungebundene Beratungsstellen in das Mo-
dellprojekt zu integrieren? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Elke Ferner 
vom 7. Februar 2017 

Das Projekt „Schwangerschaft und Flucht“ des donum vitae Bundesver-
bandes ist bereits so konzipiert, dass die Kooperation mit unterschiedli-
chen, auch konfessionell ungebundenen Akteuren – insbesondere sol-
chen, die bereits vor Ort sind und ein umfangreiches Expertenwissen 
über Angebote in der Flüchtlingshilfe gesammelt haben – integraler Be-
standteil ist. Auf Bundesebene erfolgt diese Kooperation mittels des be-
währten Instruments eines Projektbeirats, der die beteiligten Organisati-
onen strukturell und institutionell vernetzt. 
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60. Abgeordneter 
Jörn Wunderlich 
(DIE LINKE.) 

Wie viele Kinder von Alleinerziehenden, die der-
zeit Leistungen nach dem SGB II beziehen, hätten 
nach Schätzung der Bundesregierung insgesamt 
einen Anspruch auf Unterhaltsvorschuss nach dem 
Kompromiss zwischen Bund und Ländern für die 
Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes ab dem 
1. Juli 2017 (bitte aufschlüsseln nach den Alters-
gruppen bis fünf Jahre, sechs bis elf Jahre und 
zwölf bis 18 Jahre), und wie viele davon werden 
nach Schätzungen der Bundesregierung durch die 
Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes aus dem 
SGB-II-Bezug geholt (bitte aufschlüsseln nach den 
Altersgruppen bis fünf Jahre, sechs bis elf Jahre 
und zwölf bis 18 Jahre in absoluten Zahlen und in 
Prozent)? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Caren Marks 
vom 6. Februar 2017 

Durch die geplante Reform können schätzungsweise etwa 121 000 Kin-
der zusätzlich durch Unterhaltsvorschuss erreicht werden. Davon sind 
46 000 Kinder unter zwölf Jahren alt, die durch den Wegfall der Höchst-
bezugsdauer weiterhin Unterhaltsvorschuss erhalten werden. 75 000 Kin-
der zwischen zwölf und 18 Jahren werden neu in den Bezug kommen. 
Genaue statistische Daten liegen derzeit nicht vor. 

Schätzungen, wie viele der Kinder durch den Ausbau des Unterhaltsvor-
schusses nicht mehr auf SGB-II-Leistungen angewiesen sind, liegen 
nicht vor. Es ist davon auszugehen, dass der Unterhaltsvorschuss für die 
etwa 35 Prozent der SGB-II-beziehenden Alleinerziehenden, die erwerbs-
tätig sind, die Perspektive verbessert und sie den Bereich des SGB II 
verlassen. 

Der Anteil der erwerbstätigen Alleinerziehenden im SGB II steigt mit 
dem Alter der Kinder. Er liegt bei Alleinerziehenden mit Kindern zwi-
schen zwölf bis unter 18 Jahren bei 46,7 Prozent, mit Kindern zwischen 
sechs bis unter zwölf Jahren bei 33,3 Prozent, mit Kindern zwischen drei 
bis unter sechs Jahren bei 32,8 Prozent sowie mit Kindern unter drei Jah-
ren bei 6,6 Prozent. 

 
61. Abgeordneter 

Jörn Wunderlich 
(DIE LINKE.) 

Welche Rechtsunsicherheiten sieht die Bundesre-
gierung in dem formulierten Kompromiss zur No-
vellierung des Unterhaltsvorschussgesetzes bezüg-
lich des Ausschlusses von Unterhaltsvorschuss-
leistungen bei Kindern/Jugendlichen nach dem 
zwölften Lebensjahr, wenn das unterhaltsberech-
tigte Kind SGB-II-Leistungen bezieht oder aber 
das Elternteil, bei dem das Kind lebt, nicht über 
ein Mindesteinkommen von 600 Euro verfügt, und 
welche weiteren Maßnahmen plant die Bundesre-
gierung in Abstimmung mit den Ländern, um die 
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Ausgabenentwicklung im Unterhaltsvorschuss ein-
zudämmen (z. B. durch erhöhte Rückholquoten, 
Umgang mit Unterhaltspflichtigen im SGB-II-
Bezug oder einer Einkommensberücksichtigung 
der unterhaltsberechtigten Kinder/Jugendlichen 
(bitte jeweils detailliert ausführen)? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Caren Marks 
vom 6. Februar 2017 

Die Bundesregierung sieht in der geplanten Reform des Unterhaltsvor-
schussgesetzes keine Rechtsunsicherheiten. Bisher haben Kinder, die 
das zwölfte Lebensjahr vollendet haben, keinen Anspruch auf Unter-
haltsvorschuss, wenn der unterhaltspflichtige Elternteil seiner Verpflich-
tung, Unterhalt zu zahlen, nicht nachkommt. Durch die Reform haben 
Kinder, die selbst nicht im SGB-II-Bezug sind oder deren alleinerzie-
hender Elternteil mindestens 600 Euro brutto monatlich verdient, einen 
Anspruch auf Unterhaltsvorschussleistung. Für alle anderen Kinder wer-
den etwaige Ansprüche nach dem Unterhaltsvorschussgesetz bei der Be-
willigung von SGB-II-Leistungen berücksichtigt. Im Unterhaltsvor-
schuss wird zudem geregelt, dass das Einkommen von Kindern, die 
keine allgemeinbildende Schule mehr besuchen, entsprechend dem Un-
terhaltsrecht berücksichtigt wird. 

Im Unterhaltsvorschussgesetz soll zur Verbesserung des Rückgriffs 
auch neu geregelt werden, dass der unterhaltspflichtige Elternteil insbe-
sondere darlegen muss, dass er seiner aufgrund der Minderjährigkeit des 
Kindes erhöhten Leistungsverpflichtung vollständig nachkommt. Es 
wird klargestellt, dass die Unterhaltsvorschussstelle umfassende Aus-
künfte vom grundsätzlich barunterhaltspflichtigen Elternteil verlangen 
muss. Zudem kann die Unterhaltsvorschussstelle zukünftig privilegiert 
auf Grundlage eines Vollstreckungsbescheides gegen den Unterhalts-
schuldner vollstrecken, so dass auch über die Pfändungsgrenzen des 
§ 850c der Zivilprozessordnung hinaus in das Einkommen des Schuld-
ners vollstreckt werden darf. 

Um verwaltungsaufwendige und unwirtschaftliche Rückgriffsbemühun-
gen zu vermeiden, wird im Unterhaltsvorschussgesetz geregelt, dass der 
Rückgriff für die Unterhaltsvorschussstellen bei dem barunterhalts-
pflichtigen Elternteil, der auf SGB-II-Leistungen angewiesen ist und 
kein eigenes Einkommen erwirtschaftet, ausgesetzt wird. 

Zudem vereinbaren Bund und Länder gemeinsame Standards zur ver-
besserten Effizienz des Rückgriffs. 
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums für 
Gesundheit 

62. Abgeordneter 
Gustav Herzog 
(SPD) 

Welche Erkenntnis hat die Bundesregierung über 
gefälschte Arzneimittel in Deutschland, und wel-
che Rolle spielt der Versandhandel über das In-
ternet dabei? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Ingrid Fischbach 
vom 6. Februar 2017 

Der Bezug von Arzneimitteln aus hierfür nicht legitimierten Quellen, 
insbesondere mittels Internetbestellung bei Anbietern in Drittländern, ist 
in Deutschland verboten. Die deutschen Zollbehörden ziehen jedes Jahr 
gefälschte und nicht zugelassene Arzneimittel mit einem Millionen-
marktwert aus dem Verkehr. Hierbei handelt es sich überwiegend um 
sog. Lifestyle-Präparate wie z. B. Potenzmittel. Hauptvertriebsmedium 
ist nach Erkenntnissen des Zolls das Internet. Die entsprechenden Pro-
dukte gelangen über Fracht-, Post- und Kurierdienstsendungen in das 
Bundesgebiet, darunter auch sehr häufig in Kleinsendungen an den pri-
vaten Endverbraucher. 

Innerhalb der Europäischen Union und des europäischen Wirtschafts-
raums wurde ein gemeinsames (europäisches) Versandhandelslogo ein-
geführt. Anhand des Logos können dessen legal operierende Versand-
händler identifiziert werden. Diese Maßnahme wird ergänzt durch Auf-
klärung der Verbraucherinnen und Verbraucher über die Risiken des 
Arzneimittelbezugs aus dubiosen Quellen. 

 
63. Abgeordnete 

Elisabeth 
Scharfenberg 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Welche weitergehenden Kenntnisse hat die Bun-
desregierung zu Medienberichten, wonach ein-
zelne stationäre Pflegeeinrichtungen im Zuge des 
Inkrafttretens der Neuregelungen der Pflegestär-
kungsgesetze ihre Heimentgelte erhöht hätten, vor 
allem den Posten der Investitionskosten (vgl. 
WELT am SONNTAG vom 22. Januar 2017, „Teure 
Nebenwirkungen“; Passauer Neue Presse vom 
31. Januar 2017, „Pflegereform: Heime erhöhen 
Preise“), und welche Schlussfolgerungen zieht die 
Bundesregierung daraus? 

 
64. Abgeordnete 

Elisabeth 
Scharfenberg 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Entspricht ein solches Vorgehen der betreffenden 
stationären Pflegeeinrichtungen der mit den Pfle-
gestärkungsgesetzen verbundenen Zielsetzung der 
Bundesregierung, und welchen Handlungsbedarf 
sieht die Bundesregierung infolgedessen? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Ingrid Fischbach 
vom 7. Februar 2017 

Die Fragen 63 und 64 werden aufgrund des engen Sachzusammenhangs 
zusammen beantwortet. 
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Die Heimentgelte bei vollstationären Pflegeeinrichtungen umfassen zum 
einen die sogenannten Pflegesätze für die vollstationären Pflegeleistun-
gen einschließlich sozialer Betreuung und Leistungen der medizinischen 
Behandlungspflege. Hinzu kommen zum anderen die Entgelte für Un-
terkunft und Verpflegung sowie die Investitionskosten. 

Die Pflegeeinrichtungen können die Höhe der Pflegesätze nicht einseitig 
festlegen. Vielmehr werden die Pflegesätze sowie die Kosten für die Un-
terkunft und Verpflegung bei den regelmäßig stattfindenden, sogenann-
ten Pflegesatzverhandlungen zwischen der jeweiligen stationären Pfle-
geeinrichtung und den Kostenträgern (insbesondere Pflegekassen und 
Sozialhilfeträger) vereinbart. Sie haben dabei gemeinsam leistungsge-
rechte Pflegesätze zu vereinbaren, die es einer Pflegeeinrichtung bei 
wirtschaftlicher Betriebsführung ermöglichen, ihre Aufwendungen (Per-
sonal- und Sachaufwendungen) zu finanzieren und ihren Versorgungs-
auftrag zu erfüllen. Solche turnusmäßigen Verhandlungen entsprechen 
dem normalen Vertragsgeschehen im Pflegebereich und bilden die all-
gemeinen Preis- und Lohnentwicklungen auch in diesem Leistungsbe-
reich ab. 

Hinsichtlich des in der Frage besonders angesprochenen Postens der In-
vestitionskosten ist zu berücksichtigen, dass nach den Vorschriften des 
Elften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XI) die Länder für die Vorhal-
tung einer leistungsfähigen, zahlenmäßig ausreichenden und wirtschaft-
lichen pflegerischen Versorgungsstruktur verantwortlich sind. Zur fi-
nanziellen Förderung der Investitionskosten der stationären Pflegeein-
richtungen wie auch der ambulanten Pflegedienste sollen von den Län-
dern Einsparungen eingesetzt werden, die den Trägern der Sozialhilfe 
dadurch entstehen, dass die Pflegeversicherung eingeführt wurde. Das 
Nähere zur Förderung der Pflegeeinrichtungen ist durch Landesrecht zu 
bestimmen. 

Betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen kann die Pflegeeinrich-
tung den Pflegebedürftigen in Rechnung stellen. Hierbei ist dann zu un-
terscheiden, ob die Einrichtung nach Landesrecht gemäß § 9 SGB XI 
gefördert wird oder nicht. Nicht nach Landesrecht geförderte Pflegeein-
richtungen können ihre betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen 
ohne ausdrückliche Zustimmung der zuständigen Landesbehörde geson-
dert berechnen. Sie haben dies jedoch der zuständigen Landesbehörde 
mitzuteilen. Bei öffentlich geförderten Pflegeeinrichtungen bedarf die 
gesonderte Berechnung von Investitionskosten, die durch öffentliche 
Förderung nicht vollständig gedeckt sind, der Zustimmung durch die zu-
ständige Landesbehörde. Diese hat auch das Nähere durch Landesrecht 
zu bestimmen, insbesondere zu Art, Höhe und Laufzeit sowie die Ver-
teilung der gesondert berechenbaren Aufwendungen auf die Pflegebe-
dürftigen. 

Mit dem Dritten Pflegestärkungsgesetz erfolgte in § 10 SGB XI die Re-
gelung einer jährlichen Berichtspflicht für die Länder, mit der künftig 
eine regelmäßige, systematische und vollständige Übersicht zum Förde-
rungsgeschehen der Länder erreicht wird. Die Berichtspflicht umfasst 
dabei neben Länderangaben über die jährlich verausgabten Mittel zur 
Investitionskostenförderung für zugelassene Pflegeeinrichtungen auch 
ausdrücklich nähere Informationen und Angaben zu den durchschnittli-
chen Investitionskosten für die Pflegebedürftigen, jeweils differenziert 
für den ambulanten, teil- und vollstationären Bereich. Diese dienen der 
Abschätzung der jährlichen Belastungen der Pflegebedürftigen. Den  
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Ländern liegen dazu die aktuellen Informationen nach § 82 Absatz 3 bei 
geförderten Pflegeeinrichtungen und nach § 82 Absatz 4 bei nicht geför-
derten Pflegeeinrichtungen vor. 

 
65. Abgeordnete 

Kathrin Vogler 
(DIE LINKE.) 

Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung über 
Pläne der Weltgesundheitsorganisation (WHO), 
die Bill and Melinda Gates Foundation in ihr Ver-
waltungsgremium aufzunehmen (vgl. Pressemit-
teilung der BUKO Pharma-Kampagne und die 
Menschenrechtsorganisation FIAN vom 31. Ja-
nuar 2017), und inwiefern hält sie mögliche Inte-
ressenkonflikte bezüglich des Auftrags der WHO 
und der Ausrichtung der Gates-Stiftung für prob-
lematisch? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin 
Annette Widmann-Mauz 
vom 8. Februar 2017 

Die WHO-Mitgliedstaaten haben auf der 69. Weltgesundheitsversamm-
lung 2016 einen Beschluss gefasst, der den Umgang der Organisation 
mit nichtstaatlichen Akteuren regelt (Rahmen für die Zusammenarbeit 
mit nichtstaatlichen Akteuren). Dem Beschluss sind lange und kontro-
vers geführte Verhandlungen vorausgegangen. Ziel des neuen Regel-
werks ist es, einerseits die Interaktion mit nichtstaatlichen Akteuren zu 
fördern, aber gleichzeitig die Unabhängigkeit der WHO sicherzustellen. 
Um Interessenkonflikte auszuschließen, wurden umfangreiche Regelun-
gen zur Risikoeinschätzung und Überprüfung beschlossen. 

Bei der 140. Sitzung des WHO-Exekutivrats wurden daraus resultierend 
nun die ersten Beschlüsse der Mitgliedstaaten zu nichtstaatlichen Ak- 
teuren getroffen, mit denen die WHO offizielle Beziehungen eingehen 
darf. Diesen Status müssen die nichtstaatlichen Akteure bei der WHO 
beantragen. Alle nichtstaatlichen Akteure, die gemäß Antrag und Be-
schluss der Mitgliedstaaten in offizielle Beziehungen mit der WHO ge-
treten sind, werden in ein demnächst verfügbares öffentliches Register 
eingetragen. Damit ist auch dem Wunsch der Mitgliedstaaten nach 
größtmöglicher Transparenz Rechnung getragen. Akteure, die in offizi-
ellen Beziehungen zur WHO stehen, haben das Privileg, als Beobachter 
an den Sitzungen der Verwaltungsgremien teilzunehmen. Ein Stimm-
recht wird dadurch nicht begründet. Der 140. Exekutivrat hat entschie-
den, dass u. a. die Bill and Melinda Gates Foundation die Voraussetzun-
gen erfüllt, um mit der WHO offizielle Beziehungen einzugehen. 

Alle Aktivitäten der WHO orientieren sich zurzeit am 12. Allgemeinen 
Arbeitsprogramm 2014 – 2019. Dies wird durch den jeweiligen Zwei-
jahreshaushalt präzisiert. Beide Dokumente werden ausschließlich von 
den 194 Mitgliedstaaten verhandelt und beschlossen. Auf diesem Wege 
werden diejenigen Programme und Zielsetzungen festgelegt, für die die 
WHO Mittel einwerben darf. Über diesen Mechanismus wird sicherge-
stellt, dass unbeabsichtigte Einflussnahme einzelner Akteure verhindert 
wird. 
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66. Abgeordneter 
Harald Weinberg 
(DIE LINKE.) 

Teilt die Bundesregierung die Entscheidung des 
G-BA (Gemeinsamer Bundesausschuss) bezüglich 
der Nichtbefassung durch den G-BA mit dem HIV-
Präexpositionsprophylaxe-Medikament Truvada®, 
und wie beurteilt das Bundesministerium für Ge-
sundheit als Aufsichtsbehörde die Entscheidung 
des G-BA (bitte begründen)? 

 
67. Abgeordneter 

Harald Weinberg 
(DIE LINKE.) 

Hält die Bundesregierung es für einen akzeptab-
len Zustand, dass nur diejenigen, die die Kosten 
für das Medikament aufbringen können, auch von 
dem HIV-Schutz profitieren? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin 
Annette Widmann-Mauz 
vom 3. Februar 2017 

Die Fragen 66 und 67 werden aufgrund des Sachzusammenhangs zu-
sammen beantwortet: 

Der G-BA hat im Rahmen einer Befassung seines Unterausschusses 
Arzneimittel und unter Berücksichtigung der derzeitigen Versorgungs-
lage bisher keine Veranlassung gesehen, ein formelles Beratungsverfah-
ren zur Klärung und Feststellung der Erstattungsfähigkeit von Truvada 
zur prophylaktischen Behandlung der HIV-Infektion bei bestimmten Ri-
sikogruppen einzuleiten. 

Der G-BA entscheidet als Gremium der gemeinsamen Selbstverwaltung 
eigenverantwortlich über die Einleitung von Beratungsverfahren. Eine 
förmliche Entscheidung wurde vom G-BA zu dieser Frage bisher nicht 
getroffen. 

Zu den von der Selbstverwaltung zu beurteilenden Fragen gehört nach 
§ 34 SGB V in Verbindung mit § 23 SGB V auch die konkrete Abgren-
zung zwischen Risiken, die innerhalb der Solidargemeinschaft der ge-
setzlichen Krankenversicherung von allen Mitgliedern solidarisch zu 
tragen sind und solchen, die dem Einzelnen zuzuordnen sind. 

Im Rahmen der Rechtsaufsicht über den G-BA ist aus Sicht der Bundes-
regierung im Zusammenhang mit diesem Vorgang kein Rechtsverstoß 
festzustellen. 

 
68. Abgeordnete 

Birgit Wöllert 
(DIE LINKE.) 

Wie unterscheiden sich nach Kenntnis der Bun-
desregierung die für Rettungsassistenten/Rettungs-
assistentinnen und Notfallsanitäter bzw. -sanitäte-
rinnen geltenden Regelungen für die Anwendung 
von Betäubungsmitteln (z. B. starke Schmerzmit-
tel) von den Regelungen zur Anwendung von Arz-
neimitteln, die nicht Betäubungsmittel sind, und 
inwiefern können nach Ansicht der Bundesregie-
rung Versorgungslücken bei der Behandlung von 
Notfallpatienten und -patientinnen mit akuten 
Schmerzzuständen bestehen, wenn keine Not-
ärzte/-innen anwesend sind? 
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Ingrid Fischbach 
vom 6. Februar 2017 

§ 13 Absatz 1 Satz 1 des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG) bestimmt, 
dass ein Arzt oder eine Ärztin ein Betäubungsmittel nur dann verschrei-
ben oder im Rahmen einer ärztlichen Behandlung verabreichen darf, 
wenn seine Anwendung begründet ist. Dies ist der Fall, wenn der beab-
sichtigte Zweck nicht auf andere Weise erreicht werden kann. 

Der Arzt oder die Ärztin muss dabei im Einzelfall zu der Überzeugung 
kommen, dass nach den anerkannten Regeln der ärztlichen Wissenschaft 
die Anwendung zulässig und geboten ist und der Patient nicht mehr als 
nach den Umständen unvermeidbar Schaden erleidet. 

Auch für verschreibungspflichtige Arzneimittel, die keine Betäubungs-
mittel sind, ist in bestimmten Fällen in § 48 des Arzneimittelgesetzes ein 
Arztvorbehalt geregelt. Durch die Verschreibungspflicht wird die An-
wendung von Arzneimitteln beispielsweise dann der ärztlichen Kon-
trolle unterstellt, wenn diese Arzneimittel auch bei bestimmungsgemä-
ßem Gebrauch die Gesundheit des Menschen gefährden können oder 
häufig in erheblichem Umfang nicht bestimmungsgemäß gebraucht wer-
den und dadurch die Gesundheit gefährdet werden kann. 

Für die Anwendung von Arzneimitteln und Betäubungsmitteln durch 
medizinisches Assistenzpersonal gilt gleichermaßen, dass eine solche 
mit Blick auf Notfallsituationen, in denen keine Notärztin oder kein Not-
arzt selbst vor Ort anwesend ist, im Einzelfall möglich ist, wenn die für 
den Notfalleinsatz verantwortliche ärztliche Person die gesetzlich veran-
kerte Verantwortung für die jeweilige therapeutische Entscheidung der 
auf ihre Veranlassung handelnden Personen wahrnehmen kann. Vor die-
sem Hintergrund ermöglichen die betäubungsmittelrechtlichen Regelun-
gen die Organisation einer Notfallversorgung etwa mit (betäubungsmit-
telhaltigen) Schmerzmitteln durch medizinisches Assistenzpersonal un-
ter notärztlicher Verantwortung. 
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr 
und digitale Infrastruktur 

69. Abgeordneter 
Gustav Herzog 
(SPD) 

Welche Konsequenzen zieht die Bundesregierung 
aus der Kritik des Bundesrechnungshofes (Bun-
destagsdrucksache 18/8100), dass unzureichende 
Überladungskontrollen des Straßengüterverkehrs 
und zu wenige und störanfällige Kontrollstellen 
dafür verantwortlich sind, dass überladene LKW 
jährlich Schäden an der Infrastruktur in dreistelli-
ger Millionenhöhe verursachen, und mit welchen 
Maßnahmen wird die Bundesregierung zur Erhö-
hung der Verkehrssicherheit und zum Schutz der 
Infrastruktur gegen überladene LKW vorgehen? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Dorothee Bär 
vom 7. Februar 2017 

Die Bundesregierung hat die in den Bemerkungen des Bundesrechnungs-
hofes geäußerte Kritik zur Kenntnis genommen. Das Bundesministerium 
für Verkehr und digitale Infrastruktur hat gegenüber dem Rechnungs-
prüfungsausschuss im Oktober 2016 Stellung genommen. Auf diesen 
Bericht nimmt die Bundesregierung Bezug. 

Die Bundesregierung geht davon aus, dass störungsbedingte Ausfälle 
zukünftig durch ein verbessertes Wartungsmanagement auf ein Mini-
mum beschränkt werden können. 

 
70. Abgeordneter 

Gustav Herzog 
(SPD) 

Ist die Bundesregierung der Auffassung, dass das 
derzeitige Kontrollregime mit in der Fahrbahn in-
stallierten Achslastsensoren dazu geeignet ist, dau-
erhaft und kostengünstig zufriedenstellende und 
vollzugsfähige Kontrollergebnisse zu liefern, und 
wie schätzt die Bundesregierung mobile Achslast-
messstationen im Vergleich dazu ein? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Dorothee Bär 
vom 7. Februar 2017 

Gegenwärtig ist aus Gründen der räumlichen Bedingungen, des Bezugs-
zusammenhangs zwischen Achslastmessstelle und nachgelagertem Ver-
wiegeort und der Anforderungen an die Gerichtsverwertbarkeit der Mess- 
ergebnisse keine andere Methodik bekannt, die den Anforderungen ge-
recht wird. Mobile Achslastmessstationen müssten ebenso auf Parkplät-
zen eingesetzt werden, wie die derzeit verwendeten. Nur Sensoren kön-
nen – in der Fahrbahn installiert – den notwendigen Anfangsverdacht 
schaffen, ohne dass Fahrzeuge ausgeleitet werden müssen. 

Das Bundesamt für Güterverkehr ist aufgefordert worden, unter Ein-
schluss anderer physikalischer und elektronischer Anwendungen (Laser, 
Druck, Schall, Vibrationen etc.) alternative Messmethoden auf ihre Ver-
wendbarkeit zu prüfen. Zu dieser Prüfung liegt noch kein Ergebnis vor. 
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71. Abgeordneter 
Jan Korte 
(DIE LINKE.) 

Welche Kosten hat das Vorhaben der Bundesre-
gierung zur Einführung einer allgemeinen Maut-
pflicht auf Bundesfernstraßen bis heute verursacht 
(bitte nach internen und externen Kosten für Per-
sonal, Beratungsleistungen etc. aufschlüsseln), und 
mit welchen Investitionskosten rechnet die Bundes-
regierung bis zum Einführungstermin (bitte eben-
falls nach Kosten für Personal, Beratungsleistungen, 
Technik, etc. aufschlüsseln)? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Dorothee Bär 
vom 6. Februar 2017 

Die bisherigen Ausgaben im Zusammenhang mit der Vorbereitung der 
Erhebung der Infrastrukturabgabe belaufen sich mit Stand vom 31. De-
zember 2016 auf insgesamt 8,894 Mio. Euro für das Jahr 2016. Davon 
entfallen 1,778 Mio. Euro auf Personalmittel. Die sächlichen Verwal-
tungsausgaben einschließlich sonstiger Ausgaben umfassen 7,116 Mio. 
Euro. Die internen Personal- und Sachkosten werden sich 2017 voraus-
sichtlich auf dem gleichen Niveau wie im Jahr 2016 bewegen. Für Bera-
tungsleistungen werden im Jahr 2017 voraussichtlich rund 10 Mio. Euro 
benötigt. 

Die laufenden Kosten beim Bundesamt für Güterverkehr, dem Kraft-
fahrt-Bundesamt und ggf. einem privaten Dritten werden mit rund 
211 Mio. Euro angesetzt. Die Ingangsetzungskosten des Infrastrukturab-
gabe- und Kontrollsystems werden bei den jeweiligen Betreibern anfal-
len und sind in den Kosten pro Jahr bereits enthalten. 

In der Gesetzesbegründung zum Zweiten Verkehrsteueränderungsgesetz 
(Bundestagsdrucksache 18/3991 S. 12) ist ein einmaliger Erfüllungsauf-
wand für die Zollverwaltung in Einzelplan 08 zur Anpassung des IT-
Fachverfahrens-Kraftfahrzeugsteuer und zur Einrichtung einer Schnitt-
stelle zum Kraftfahrt-Bundesamt von 2,5 Mio. Euro und für den IT-Be-
trieb ein laufender jährlicher Erfüllungsaufwand von zusätzlich 1 Mio. 
Euro angegeben. 

 
72. Abgeordneter 

Jan Korte 
(DIE LINKE.) 

Plant die Bundesregierung eine konkrete gesetz-
liche Regelung zur Kontrolle und Sicherung der 
Wirtschaftlichkeit der Maut, wie z. B. eine Eva-
luierungsklausel, und schließt sie Steuererhöhun-
gen zur Finanzierung des Mautsystems aus? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Dorothee Bär 
vom 6. Februar 2017 

Gemäß § 18 des Infrastrukturabgabengesetzes (InfrAG) erfolgt zwei Jahre 
nach Feststellung der technischen Einsatzbereitschaft eine Evaluierung 
des Infrastrukturabgabesystems. Die Finanzierung des Betriebs des 
Mautsystems erfolgt aus den Einnahmen der Infrastrukturabgabe (vgl. 
§ 15 Satz 2 Nummer 1 InfrAG). Eine Steuererhöhung zur Finanzierung 
des Mautsystems schließt die Bundesregierung aus. Die Kraftfahrzeug-
steuer wird durch Gewährung eines bestimmten Steuerentlastungsbetra-
ges für PKW gesenkt. 
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73. Abgeordneter 
Oliver Krischer 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Wieso beabsichtigt die Bundesregierung mit dem 
Verkehrsteueränderungsgesetz einen ökologischen 
Anreiz für eine schnelle Umstellung u. a. auf Die-
sel-PKW der Emissionsklasse Euro 6 einzufüh-
ren, obwohl eine Vielzahl dieser PKW unter rea-
len Fahrbedingungen massiv erhöhte Stickoxide-
missionen aufweisen und insbesondere in Städten 
eine gefährliche Beeinträchtigung der Luftquali-
tät verursachen und die Einhaltung von Luftrein-
halteplänen unmöglich machen, wogegen die EU-
Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren ge-
gen Deutschland eingeleitet hat, und welchen 
Stand hat das Vertragsverletzungsverfahren der-
zeit? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Norbert Barthle 
vom 7. Februar 2017 

Durch die Anhebung der Steuerentlastungsbeträge bei der Kraftfahr-
zeugsteuer für Personenkraftwagen der Euro-6-Emissionsklasse soll die 
Anreizwirkung zum schnellen Umstieg auf Neufahrzeuge der Euro-6-
Emissionsklasse erhöht werden, weil diese Emissionsklasse die derzeit 
anspruchsvollsten Anforderungen an das Emissionsverhalten von Perso-
nenkraftwagen mit Verbrennungsmotoren stellt. 

Im von der Europäischen Kommission eingeleiteten Vertragsverlet-
zungsverfahren hat die Bundesregierung das Mahnschreiben der Euro-
päischen Kommission vom 18. Juni 2015 fristgerecht beantwortet. 

 
74. Abgeordnete 

Renate Künast 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Wird die Bundesregierung den Appell der EU-In-
dustriekommissarin Elzbieta Bienkowska aufgrei-
fen und den VW-Konzern aufgrund der Regelver-
stöße beim Abgasskandal sanktionieren, und wenn 
ja, mit welchen konkreten Maßnahmen? 

 
75. Abgeordnete 

Renate Künast 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Inwiefern und mit welchen Maßnahmen wird die 
Bundesregierung auf den VW-Konzern hinwirken, 
die europäischen Kundinnen und Kunden freiwil-
lig für die Abgasmanipulationen zu entschädigen, 
um mögliche Klagen abzuwenden? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Norbert Barthle 
vom 7. Februar 2017 

Die Fragen 74 und 75 werden wegen ihres Sachzusammenhangs ge-
meinsam beantwortet. 

Die Bundesregierung hat die notwendigen Maßnahmen ergriffen, die für 
eine Herstellung der Konformität auffälliger Fahrzeuge erforderlich 
sind. 
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76. Abgeordnete 
Renate Künast 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Inwiefern und mit welchen Maßnahmen will sich 
die Bundesregierung mit den EU-Staaten und dem 
Europaparlament aufgrund des Dieselabgasskan-
dals gemeinsam auf eine Reform der Typzulas-
sung und Marktüberwachung verständigen? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Norbert Barthle 
vom 7. Februar 2017 

Bei den Verhandlungen auf EU-Ebene setzt sich die Bundesregierung 
seit Jahren mit Nachdruck für eine Verbesserung der Typgenehmigung 
und der Marktüberwachung von Kraftfahrzeugen ein. 

 
77. Abgeordnete 

Sabine Leidig 
(DIE LINKE.) 

Warum muss nach Auffassung der Bundesregie-
rung bei der geplanten Übernahme des Anschluss-
gleises von Ibbenbüren-Esch zum Kraftwerk der 
RAG Ibbenbüren GmbH durch einen neuen Be-
treiber (voraussichtlich die RWE AG) ein Plan-
feststellungsverfahren durchgeführt werden, bzw. 
warum nicht? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann 
vom 7. Februar 2017 

Betriebsanlagen einer Eisenbahn dürfen nur gebaut oder geändert wer-
den, wenn der Plan vorher festgestellt ist. Die bloße Änderung des Be-
treibers einer Betriebsanlage bedarf daher keiner Planfeststellung. 

 
78. Abgeordnete 

Tabea Rößner 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Wie viele Projekte wurden in den einzelnen Bun-
desländern bisher im Rahmen des Bundesbreit-
bandförderprogramms gefördert, und wer waren 
die einzelnen Antragsteller? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Dorothee Bär 
vom 9. Februar 2017 

Durch das Bundesförderprogramm wurden bisher 171 Infrastrukturpro-
jekte zum Breitbandausbau (Stand 30. Januar 2017) und 1 176 Planungs-/ 
Beratungsleistungen zum Breitbandausbau (Stand 30. Januar 2017) ge-
fördert. Eine Übersicht über die einzelnen Antragsteller kann den Anla-
gen 1 und 2 entnommen werden.* 

 

                                                            
* Von der Drucklegung der umfangreichen Anlagen 1 und 2 wurde abgesehen. Diese sind auf Bundestagsdrucksache 18/11119 auf der 

Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar. 
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79. Abgeordnete 
Tabea Rößner 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Wie hoch waren die jeweiligen Förderbescheide 
im Rahmen des Bundesförderprogramms der An-
tragsteller, und wie verteilen sie sich auf die ein-
zelnen Tranchen? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Dorothee Bär 
vom 9. Februar 2017 

Im Rahmen des 1. Förderaufrufs für Planungs-/Beratungsleistungen, der 
zum 31. Dezember 2016 endete, sind Fördermittel in Höhe von ca. 
57 Mio. Euro (Stand 30. Januar 2017) bewilligt worden. In Bezug auf 
Infrastrukturprojekte haben insgesamt vier Förderaufrufe stattgefunden. 
Die Anträge aus dem dritten Förderaufruf werden zurzeit ausgewertet, 
für den vierten Förderaufruf können noch bis Ende Februar dieses Jahres 
Anträge eingereicht werden. Im Rahmen des 1. Förderaufrufs für Infra-
strukturprojekte sind Fördermittel in Höhe von ca. 423 Mio. Euro und 
im Rahmen des 2. Förderaufrufs in Höhe von ca. 911 Mio. Euro bewil-
ligt worden. Eine Übersicht über die einzelnen Förderbescheide kann 
den Anlagen 1 und 2 entnommen werden.** 

 
80. Abgeordnete 

Tabea Rößner 
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 

Welche der im Rahmen des Bundesbreitbandför-
derprogramms geförderten Projekte sind Betrei-
bermodelle, und wie viele sind Wirtschaftlich-
keitslückenmodelle? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Dorothee Bär 
vom 9. Februar 2017 

Von den geförderten Infrastrukturprojekten sind 24 Projekte als Betrei-
bermodell und 147 Projekte als Wirtschaftlichkeitslückenmodell ange-
legt. Eine Übersicht zum Modell der einzelnen Förderbescheide kann der 
Anlage 1 entnommen werden.*** 

 
81. Abgeordnete 

Tabea Rößner 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Wie viel der im Haushalt für das Bundesbreit-
bandprogramm bereitgestellten Gelder sind in den 
Jahren 2016 und 2017 bisher abgeflossen? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Dorothee Bär 
vom 9. Februar 2017 

Für geförderte Projekte sind bisher Mittel in Höhe von 48 943,20 Euro 
(Stand 30. Januar 2017) für Planungs-/Beratungsleistungen abgeflossen. 

Dieser geringe Mittelabfluss ist auf die Unwägbarkeiten zurückzufüh-
ren, die die Umsetzung der hier geförderten großen Bauprojekte mit sich 
bringt. Die Zuwendungsbescheide für den ersten Aufruf wurden Ende 
                                                            

** Von der Drucklegung der umfangreichen Anlagen 1 und 2 wurde abgesehen. Diese sind auf Bundestagsdrucksache 18/11119 auf der 
Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar. 

*** Von der Drucklegung der umfangreichen Anlage 1 wurde abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 18/11119 auf der Internet-
seite des Deutschen Bundestages abrufbar. 
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April 2016, für den zweiten Aufruf ab Ende August 2016 übergeben. 
Auf Grundlage der bewilligten Zuwendungen schreiben die Gebietskör-
perschaften gegenwärtig die Ausbauvorhaben aus. Dabei sind die im 
Vergaberecht vorgesehenen Fristen und Verfahren einzuhalten. Erste 
Ausschreibungsverfahren sind abgeschlossen, einige Projekte haben mit 
der baulichen Umsetzung begonnen. Mit Erreichen der zwischen der 
ausschreibenden Kommune und dem ausbauenden Unternehmen verein-
barten Meilensteine werden die benötigten Mittel jeweils anteilig von 
Bund, Land und Kommune abgerufen. 

Bei den Planungs-/Beratungsleistungen wird gemäß der BNBest-Bera-
tung eine Auszahlung erst nach erfolgter Verwendungsnachweisprüfung 
vorgenommen. Das Einreichen der Verwendungsnachweise kann frü-
hestens nach Abschluss der Maßnahme erfolgen. Aufgrund dessen kön-
nen die Mittel in der Regel frühestens ein Jahr nach Bewilligung der je-
weiligen Beratungsleistung abfließen. Erste Nachweise sind eingegan-
gen und werden derzeit geprüft. 

 
82. Abgeordnete 

Dr. Valerie Wilms 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Inwiefern soll die geplante Autobahngesellschaft 
dauerhaft (also nicht nur in der Gründungsphase) 
das Kriterium der Staatsferne nicht erfüllen und 
keine eigene Möglichkeit zur Kreditaufnahme er-
halten, damit sie dauerhaft bei der Einhaltung der 
Maastricht-Kriterien und der deutschen Schul-
denbremse berücksichtigt wird? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Dorothee Bär 
vom 8. Februar 2017 

Die Infrastrukturgesellschaft soll perspektivisch eigenständig wirtschaf-
ten und über ein sich selbst tragendes Geschäftsmodell verfügen, das 
auch hinreichende finanzielle Handlungsfähigkeit bietet. Ziel ist der 
Aufbau einer vollständigen Nutzerfinanzierung der Bundesautobahnen. 

Auf dieser Basis wird das Statistische Bundesamt/Eurostat über die Sek-
torklassifikation der Gesellschaft entscheiden. Ob, in welcher Form und 
in welchem Umfang die Gesellschaft Kredite aufnehmen wird, kann erst 
in Abhängigkeit von der konkreten Gestaltung und dem tatsächlichen 
Handeln der Gesellschaft entschieden werden. 

 
83. Abgeordnete 

Dr. Valerie Wilms 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Wie ist vor diesem Hintergrund die Aussage des 
Bundesministers der Finanzen, Dr. Wolfgang 
Schäuble, in der Regierungsbefragung am 14. De-
zember 2016 zu verstehen, wonach „nach bisheri-
gem Stand der Gespräche auch innerhalb der 
Bundesregierung (…) die Ausgestaltung der Ge-
sellschaft so (ist), dass sie das Kriterium der 
Staatsferne nicht erfüllt“ (Plenarprotokoll 18/208), 
während laut dem Gesetzentwurf der Bundesre-
gierung zur Neuregelung des bundesstaatlichen 
Finanzausgleichssystems ab dem Jahr 2020 und 
zur Änderung haushaltsrechtlicher Vorschriften 
„zusätzlich privates Kapital in Infrastrukturmaß-
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nahmen fließen soll, (…) wenn die Wirtschaft-
lichkeit gegeben ist“, um damit die Möglichkeit 
zu schaffen, „dass sich Private am Netzausbau 
und -erhalt beteiligen können“, und inwiefern 
wird sich die Bundesregierung im Laufe des Ge-
setzgebungsverfahrens dafür einsetzen, dass die 
Gesellschaft dauerhaft keine eigene Möglichkeit 
zur Kreditaufnahme erhält? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Dorothee Bär 
vom 8. Februar 2017 

Ein gesetzlicher Ausschluss der Kreditfähigkeit der Infrastrukturgesell-
schaft ist im Gesetzesentwurf der Bundesregierung eines Gesetzes zur 
Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichsystems ab dem 
Jahr 2020 und zur Änderung haushaltsrechtlicher Vorschriften nicht vor-
gesehen. Die Gesellschaft soll so ausgestaltet werden, dass kein Schat-
tenhaushalt entsteht. Zutreffend ist, dass im Rahmen der anfänglichen 
Ausrichtung der Gesellschaft als „Hilfsbetrieb“ des Staates bzw. als des-
sen Geschäftsbesorgerin das Kriterium der Staatsferne nicht erfüllt sein 
wird. Dieser Umstand hindert die Gesellschaft jedoch nicht, sich auf Pro-
jektebene im Rahmen der Wirtschaftlichkeit zur Erfüllung ihrer Aufga-
ben auch Dritter zu bedienen. Der Gesellschaft sollen diesbezüglich le-
diglich die Möglichkeiten eröffnet werden, die derzeit auch die Straßen-
bauverwaltungen der Länder im Rahmen der Projektrealisierung nutzen. 

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Umwelt, 
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 

84. Abgeordnete 
Annalena Baerbock 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Welche konkreten Vorschläge des im Umwelt-
ausschuss des Europäischen Parlaments erzielten 
Kompromisses zur Weiterentwicklung des Emis-
sionshandels für die vierte Handelsperiode unter-
stützt die Bundesregierung, und wird sie sich da-
für einsetzen, dass die realen Emissionen im 
Jahr 2020 den Startpunkt der Handelsperiode dar-
stellen? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin 
Rita Schwarzelühr-Sutter 
vom 7. Februar 2017 

Auf europäischer Ebene entwickeln das Europäische Parlament und der 
Rat jeweils eigene Positionen. Die Bundesregierung ist an den Verhand-
lungen im Rat beteiligt und hat ihre Position zum Vorschlag der Euro-
päischen Kommission am 25. November 2016 im Rat vorgetragen. Die 
Position des Europäischen Parlaments wird nach der Plenumsabstim-
mung am 14. Februar 2017 seitens des Rates im Hinblick auf den zu er-
wartenden Trilog mit Europäischem Parlament und Europäischer Kom-
mission zu bewerten sein. 
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Der Vorschlag, die realen Emissionen des Jahres 2020 als Startpunkt der 
Handelsperiode zu nehmen, ist nicht Position der Bundesregierung. Die 
Staats- und Regierungschefs haben sich beim Europäischen Rat vom 
Oktober 2014 bereits einstimmig auf ein Minderungsziel geeinigt, das 
mit dem Kommissionsvorschlag umgesetzt wird. 

 
85. Abgeordneter 

Harald Ebner 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Welche Position vertreten die Bundesregierung 
und das Umweltbundesamt gegenüber der Fest-
stellung des dänischen Umweltministeriums, wo-
nach die pauschale Ausnahme von Substanzen 
mit endokriner Wirkung gegen Schadorganismen 
(Punkt 5 des aktuellen Kommissionsentwurfs zur 
Identifizierung endokriner Disruptoren vom De-
zember 2016, Abschnitt Umwelt) sowohl zu viel 
Ausnahmen bei der Identifizierung endokriner 
Disruptoren zur Folge hat als auch nicht relevant 
ist für die Festlegung wissenschaftlicher Kriterien 
zur Identifizierung von Stoffen mit endokriner 
schädlicher Wirkung (vgl. Kommentare der däni-
schen Umweltschutzagentur vom 19. Dezember 
2016), und befürwortet das Umweltbundesamt 
den dänischen Vorschlag (siehe zuletzt genanntes 
Dokument) zur Eingrenzung der genannten Aus-
nahme (für Substanzen gegen Schadorganismen) 
mittels des Zusatzes „innerhalb der gleichen taxo-
nomischen Gruppe“ (falls nein, bitte begründen)? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin 
Rita Schwarzelühr-Sutter 
vom 7. Februar 2017 

Es wird auf die Antwort der Bundesregierung auf Ihre Schriftliche 
Frage 63 auf Bundestagsdrucksache 18/10797 verwiesen. 

 
86. Abgeordneter 

Harald Ebner 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Für welche Substanzen oder Stoffgruppen sind der 
Bundesregierung praxisreife Testverfahren bekannt, 
die zur Erbringung des Nachweises eines endo-
krin schädlichen Wirkmechanismus geeignet sind, 
und ist das Umweltbundesamt der Auffassung, 
dass der aktuelle Kriterienentwurf zur Identifizie-
rung endokriner Disruptoren den „Schlussfolge-
rungen des EU-Umweltministerrates zum Schutz 
der menschlichen Gesundheit und der Umwelt 
durch das verantwortungsvolle Management von 
Chemikalien“ vom 19. Dezember 2016 entspricht, 
worin die Einhaltung der Bestimmungen des 7. Um-
weltaktionsprogramms bei der Weiterentwicklung 
der Kriterien gefordert wird (vgl. http://data. 
consilium.europa.eu/doc/document/ST-15046- 
2016-INIT/de/pdf, S. 9)? 
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin 
Rita Schwarzelühr-Sutter 
vom 7. Februar 2017 

Gemäß den entsprechenden Verordnungen werden alle Pflanzenschutz-
mittel- und Biozidwirkstoffe sowie registrierte sonstige Chemikalien bei 
entsprechendem Verdacht Testverfahren unterzogen, die geeignet sind, 
endokrine Wirkmechanismen und resultierende adverse Effekte nachzu-
weisen. Die bisher etablierten standardisierten Testverfahren sind zur 
Detektion der wichtigsten der derzeit bekannten Wirkmechanismen in 
der Lage. Dies sind Effekte auf Östrogen- und Androgenrezeptoren, 
Schilddrüsenhormone und die Steroidgenese. 

Das 7. Umweltaktionsprogramm verweist in Nummer 50 darauf, dass 
die Europäische Union harmonisierte gefahrenorientierte Kriterien für 
die Ermittlung endokriner Wirkungen entwickeln soll. Durch Vorlage 
der Regelungsentwürfe zur Festlegung der Kriterien in der jeweils aktu-
ellen Fassung kommt die Kommission dieser Forderung nach. 

Zudem wird im 7. Umweltaktionsprogramm in Nummer 54d gefordert, 
dass Sicherheitsprobleme in Bezug auf endokrine Disruptoren in allen 
einschlägigen Rechtsvorschriften der Union angemessen berücksichtigt 
werden. Dieser Forderung wird bereits derzeit mit der Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2009 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln 
und mit der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 über das Bereitstellen auf 
dem Markt und die Verwendung von Biozid-Produkten entsprochen, da 
beide Regelwerke vorsehen, dass Wirkstoffe mit endokrinschädigenden 
Eigenschaften nicht genehmigt werden. 

 
87. Abgeordneter 

Dr. Thomas 
Gambke 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Welche wahrnehmbaren Veränderungen (z. B. der 
Produktgestaltung neuer Geräte oder von Rück-
nahmequoten alter Elektrogeräte) konnte die Bun-
desregierung seit dem Inkrafttreten des Gesetzes 
über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und 
die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- 
und Elektronikgeräten (Elektro- und Elektronik-
gerätegesetz – ElektroG) verzeichnen, und wel-
che Untersuchungen zur Wirkung des genannten 
Gesetzes sind der Bundesregierung bekannt? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Florian Pronold 
vom 7. Februar 2017 

Hinsichtlich möglicher wahrnehmbarer Veränderungen seit dem Inkraft-
treten des ElektroG mit Blick auf die Produktgestaltung verweise ich auf 
meine Antwort vom 28. September 2016 auf Ihre Schriftliche Frage 34 
auf Bundestagsdrucksache 18/9872, mit der ich Ihnen mitteilte, dass 
keine Informationen zu den Auswirkungen vorliegen. Hier hat sich kein 
neuer Sachstand ergeben. 

Die Bundesregierung kann zudem noch keine Aussagen zur Entwick-
lung der Erfassungsmengen nach Inkrafttreten des ElektroG und damit 
möglichen wahrnehmbaren Veränderungen treffen. Das Bundesministe-
rium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit ermittelt jähr-
lich Daten zu den Sammel- und Verwertungsquoten in Deutschland, um 
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diese an die Europäische Kommission zu übermitteln. Die Daten für das 
Jahr 2015, in dem das novellierte ElektroG am 24. Oktober 2015 in Kraft 
getreten ist, werden derzeit ermittelt. Sie sind bis zum 30. Juni 2017 der 
Europäischen Kommission zu übermitteln. Die Daten für das Jahr 2016, 
in welchem sich ggf. wahrnehmbare Veränderungen z. B. durch die 
Rücknahmepflichten des Handels zeigen könnten, müssen erst bis zum 
30. Juni 2018 an die Europäische Kommission übermittelt werden. 

Der Bundesregierung sind weder Untersuchungen Dritter zur Wirkung 
des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes bekannt noch hat die Bundes-
regierung eigene Untersuchungen durchgeführt. 

Vor dem Hintergrund einer entsprechenden Vorgabe aus dem Gesetzge-
bungsverfahren ist die Bundesregierung verpflichtet, die Rücknahme-
pflichten der Vertreiber (§ 17), die Anforderungen an die Verbringung 
(§ 23), die Mitteilungspflichten der Vertreiber (§ 29) und die Auswir-
kungen des Neuzuschnitts der den Anwendungsbereich bestimmenden 
Kategorien zu evaluieren. Die Wirkungen und die Zielerreichung der 
§§ 17, 23 und 29 sind dabei spätestens drei Jahre nach Inkrafttreten des 
Gesetzes zu evaluieren, die Auswirkungen des Neuzuschnitts der Kate-
gorien im Jahr 2021. 

 
88. Abgeordneter 

Dr. Thomas 
Gambke 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Wie hat sich der Mehrweganteil von Getränkever-
packungen in den letzten zehn Jahren entwickelt 
(bitte aufschlüsseln nach alkoholischen und alko-
holfreien Getränken), und welche Maßnahmen hat 
die Bundesregierung in diesem Zeitraum unter-
nommen, um den Mehrweganteil von Getränkever-
packungen zu steigern? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Florian Pronold 
vom 7. Februar 2017 

Der Anteil von in Mehrweggetränkeverpackungen und in ökologisch 
vorteilhaften Einweggetränkeverpackungen abgefüllten Getränken wird 
regelmäßig im Auftrag des Umweltbundesamtes durch die Gesellschaft 
für Verpackungsmarktforschung, Mainz, erhoben. Für die Getränkebe-
reiche, welche der Pfandpflicht nach § 9 der Verpackungsverordnung 
unterliegen, werden die Ergebnisse jährlich durch die Bundesregierung 
bekannt gemacht. 

Die jüngsten vorliegenden Daten betreffen das Jahr 2014. Die folgende 
Tabelle enthält die Anteile der in Mehrweg- und ökologisch vorteilhafte 
Einweggetränkeverpackungen abgefüllten Getränke (in Prozent) für den 
10-Jahres-Zeitraum von 2005 bis 2014, differenziert nach Getränkebe-
reichen sowie die Anteile differenziert nach Mehrweg- und ökologisch 
vorteilhaften Einwegverpackungen für die der Pfandpflicht unterliegen-
den Getränkebereiche. 
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Im Rahmen der Erhebungen werden darüber hinaus auch die Anteile der 
in Mehrweg- und ökologisch vorteilhaften Einweggetränkeverpackun-
gen abgefüllten Getränke auch für die Getränkebereiche, die von der 
Pfandpflicht nicht betroffen sind, erhoben. Diese Erhebungen werden 
seit dem Jahr 2010 nur noch alle zwei Jahre durchgeführt. Die Ergeb-
nisse für Saft/Nektar, diätetische Getränke und für Wein sind in der fol-
genden Tabelle enthalten. 

 

Die Bundesregierung ist der Auffassung, dass neben der Pfandpflicht für 
nicht ökologisch vorteilhafte Einweggetränkeverpackungen eine deutli-
che Verbesserung der Transparenz für Verbraucherinnen und Verbrau-
cher erforderlich ist, um diese in die Lage zu versetzen, beim Kauf be-
wusst zu entscheiden, ob sie Getränke in Einweg- oder in Mehrwegver-
packungen erwerben. Eine entsprechende Verordnung über Hinweis-
pflichten des Handels hat die Bundesregierung bereits im Jahr 2013 be-
schlossen. Sie liegt seither dem Bundesrat zur Zustimmung vor. Inzwi-
schen hat die Bundesregierung die Hinweispflicht in den Entwurf eines 
Verpackungsgesetzes aufgenommen, der derzeit dem Bundesrat zur 
Stellungnahme vorliegt und im Anschluss dem Deutschen Bundestag zu-
geleitet wird. Der Gesetzentwurf sieht darüber hinaus eine Erweiterung 
der Pfandpflicht insbesondere auf kohlensäurehaltige Fruchtschorlen 
vor. 
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89. Abgeordneter 
Dr. Thomas 
Gambke 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung 
in den vergangenen zehn Jahren der Export von 
gebrauchten Elektrogeräten bzw. Elektroschrott 
entwickelt, und in welche Länder wurden ge-
brauchte Elektrogeräte bzw. Elektroschrott haupt-
sächlich exportiert? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Florian Pronold 
vom 7. Februar 2017 

Der Bundesregierung ist nicht bekannt, dass in Deutschland Daten zum 
Export von gebrauchten Elektro- oder Elektronikgeräten, die als Produkt 
abfallrechtlich nicht relevant sind, erhoben werden. 

Elektro- und Elektronikaltgeräte (Abfälle) dürfen nur dann grenzüber-
schreitend verbracht werden, wenn dieses entsprechend der Verordnung 
1013/2006/EG über die Verbringung von Abfällen vorher notifiziert 
wurde. Zusammenfassende Daten zu solchen legalen Exporten in den 
Jahren von 2006 bis 2015 können unter folgendem Link abgerufen wer-
den: https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/ 
dokumente/zeitreihe_export_notifizierungspflichtiger_abfaelle_nach_ 
abfallarten_0.pdf. Die für Elektro- und Elektronikaltgeräte relevanten 
Daten finden sich dabei unter den Nummern 8.21 und 8.23. 

Zur illegalen Verbringung von Elektro- und Elektronikaltgeräten ins 
Ausland liegen lediglich Schätzungen für das Jahr 2008 vor. Laut der 
durch das Umweltbundesamt in Auftrag gegebenen Studie „Optimie-
rung der Steuerung und Kontrolle grenzüberschreitender Abfallströme 
von Elektrogeräten/Elektroschrott“ aus dem Jahr 2010 (verfügbar unter 
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/optimierung-steuerung- 
kontrolle) wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2008 etwa 155 000 Ton-
nen Elektro- und Elektronikaltgeräte illegal exportiert und damit voraus-
sichtlich nicht einer ordnungsgemäßen Behandlung zugeführt wurden. 
In dieser Studie betrachtete Zielländer waren insbesondere Nigeria, 
Ghana, Südafrika, Indien, die Philippinen und Vietnam. 
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90. Abgeordnete 
Lisa Paus 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Wie hat die Bundesregierung auf die Ablehnung 
der für den Wiederaufbau der historischen Ko-
lonnaden vom Haushaltsausschuss des Deutschen 
Bundestages im November 2016 bewilligten  
Gelder durch die Berliner Stadtentwicklungs-
senatorin Katrin Lompscher (vgl. rbb-online vom 
12. Dezember 2016, www.rbb-online.de/kultur/ 
beitrag/2016/12/lompscher-gegen-wiederaufbau- 
kolonnaden-stadschloss-berlin.html) reagiert, und 
plant die Bundesregierung, die für den Wieder-
aufbau der historischen Kolonnaden vorgesehenen 
Mittel in Höhe von 18,5 Mio. Euro nun anderwei-
tig zu verplanen? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Florian Pronold 
vom 7. Februar 2017 

Eine Stellungnahme des Landes Berlin zur Wiedererrichtung der histo-
rischen Kolonnaden auf der Schlossfreiheit und damit zur Inanspruch-
nahme von bereitstehenden Investitionszuschüssen liegt der Bundesre-
gierung nicht vor. Da die Zuschüsse für die Kolonnaden zweckgebunden 
sind, sind sie nicht anderweitig zu verwenden. 

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung 

91. Abgeordneter 
Kai Gehring 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Warum verbucht die Bundesregierung in ihren 
Antworten auf die Fragen 6 und 10 der Kleinen 
Anfrage „Konsequenzen aus PISA 2015“ (Bun-
destagsdrucksache 18/11026) den Anstieg der Ge-
samtzahl der Absolventinnen in MINT-Fächern 
zwischen 2005 und 2015 als Erfolg (leider ohne 
Quellenangabe in der Antwort auf die Kleine An-
frage s. o.), wenn doch gleichzeitig der Anteil der 
Absolventinnen in MINT-Fächern in demselben 
Zeitraum von 34,5 Prozent auf 32,3 Prozent ge-
sunken ist (vgl. https://www.hrk.de/fileadmin/ 
redaktion/hrk/02-Dokumente/02-03-Studium/HRK_ 
Statistik_WiSe_2016_17_Webseite.pdf, S. 72 f)? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Stefan Müller 
vom 7. Februar 2017 

Nicht zuletzt infolge der vielfältigen, in der Antwort auf die Kleine  
Anfrage „Konsequenzen aus PISA 2015“ (Bundestagsdrucksache 18/11026) 
dargestellten Handlungsansätze der Bundesregierung hat sich die Zahl 
der Absolventinnen in MINT-Fächern im Zeitraum von 2005 bis 2015 
mehr als verdoppelt. Die Zahl der Absolventen beiderlei Geschlechts in 
MINT-Fächern hat sich im selben Zeitraum sogar in noch stärkerem 
Maße erhöht. Dass der prozentuale Anteil der Absolventinnen in MINT-
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Fächern geringfügig zurückgegangen ist, ist ein statistischer Effekt, der 
sich aus den beiden dargestellten positiven Entwicklungen notwendiger-
weise ergibt. (Quelle: Statistisches Bundesamt, Sonderauswertung für 
das Bundesministerium für Bildung und Forschung auf der Grundlage 
der Fachserie 11 „Bildung und Kultur“ in den Reihen 4.1 „Studierende 
an Hochschulen“ und 4.2 „Prüfungen an Hochschulen“). 

 

Berlin, den 10. Februar 2017 
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